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Über das Politische der Kunst

»Denn die heutige Politik wird nun einmal in hervor-
ragendem Maße in der Öffentlichkeit mit den Mit-
teln des gesprochenen oder geschriebenen Wortes ge-
führt.«

Max Weber

»Aber im Unterschied zur Orthodoxie sehe ich das 
politische Potential der Kunst in ihr selbst, als Quali-
tät der ästhetischen Form, die den gesellschaftlichen 
Verhältnissen gegenüber weitgehend autonom ist. Die 
Kunst protestiert gegen diese Verhältnisse, indem sie 
transzendiert. In dieser Transzendenz bricht sie mit 
dem herrschenden Bewußtsein, revolutioniert sie die 
Erfahrung.«

Herbert Marcuse

Die Diskussion über das Verhältnis von Kunst und Politik leidet noto-
risch unter einer doppelten Verzerrung. Eine tendenziös halbierte Vor-
stellung von künstlerischer Autonomie trifft dabei auf eine bestimmte 
praktisch-politische Ausrichtung anstelle eines Begriffs von Politik. In 
dieser Perspektive wird die politische Unterscheidung zwischen progres-
siv und reaktionär zum leitenden Maßstab für die Beurteilung des künst-
lerischen Gehalts. Ein kompositorisch fortschrittliches Gebilde kann sich 
so als geistig eigentlich rückständig zeigen und umgekehrt. Dies läuft am 
Ende stets auf die eingerostete Alternative Elfenbeinturm oder engagier-
te Kunst hinaus. Bereits Adorno hat in seiner Kritik an Sartre überzeu-
gende Argumente für den ungenügenden Charakter dieser Einteilung ge-
liefert. Sartre hat sie exemplarisch gegen Picassos Guernica ausgespielt, 
das zwar als Kunstwerk größte Bedeutung besitzen würde, aber poli-
tisch – und damit als kollektiv bedeutsame Autorität des allgemeinen 
Fortschritts – wertlos sei. »Der Maler ist stumm: er stellt [etwas] dar, 
weiter nichts, es steht einem frei, darin zu sehen, was man will.« (Sar-
tre, 1958, S. 10) Sartre geht in seinem Begriff der engagierten Kunst da-
von aus, dass Kunst, soweit sie sich nicht begrifflicher Aussagen bedient, 
überhaupt keinen fassbaren Gehalt besitzt. Dadurch wird sie auf dop-
pelseitige Weise diskreditiert: Ihre Größe ist Sache des Expertenwissens, 
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ansonsten bietet sie nur Gelegenheit für beliebige subjektive Assoziatio-
nen. Sie reicht in dieser Perspektive nicht über die bloße Artistik hinaus, 
soweit sie nicht engagiert eine intellektuelle Aussage artikuliert. Da eine 
solche per se begrifflich-argumentativ fundiert sein muss, beschränkt 
Sartre das Engagement von vorneherein auf den dafür geeignet erschei-
nenden Bereich der Wortkunst, die Prosa. »Man malt nicht Bedeutungen, 
man setzt sie nicht in Musik; wer sollte unter diesen Bedingungen darauf 
bestehen, daß der Maler oder der Musiker sich binde? […] Der Schrift-
steller dagegen hat es mit Bedeutungen zu tun. Außerdem muß man un-
terscheiden: das Reich der Bedeutungen ist die Prosa; die Poesie hält es 
mit der Malerei, mit der Bildhauerei, mit der Musik.« (ebd., S. 10) Und 
so stellt auch Guernica in dieser Perspektive ein Gebilde dar, das zwar 
eine bedeutende kompositorische Faktur aufweist, aber jenseits dessen 
keine allgemeine Relevanz besitzt. »Und das Blutbad von Guernica, die-
ses Meisterwerk – glaubt man, es hätte einen einzigen für die spanische 
Sache gewonnen? Trotzdem wird da etwas ausgesagt, was man nie und 
unter keinen Umständen begreifen kann.« (ebd. S. 10) Hier hält es Sar-
tre mit einem Guernica-Verriss der ersten Stunde: Anthony Blunt zeigte 
sich am 6. August 1937 im Spectator wenig beeindruckt von der politi-
schen Kraft des Opus. Dieses schien ihm motivisch viel zu offen auf œu-
vre-interne Motive des Meisters Bezug zu nehmen. Dabei spricht Blunt 
dankenswerterweise die Gleichsetzung von künstlerischer Kritik und in-
tellektueller Aussage offen aus, wenn er den Picasso der Guernica-The-
matik von vorneherein nur als Intellektuellen sehen kann, dem sein au-
tonomes Künstlertum in die Quere gekommen sei. 

»Die Geste ist schön und sogar nützlich, denn sie zeugt vom Engage-
ment eines bedeutenden spanischen Intellektuellen für die Sache seiner 
Regierung. Das Bild jedoch ist enttäuschend. Im Grund unterscheidet es 
sich nicht von Picassos Stierkampfszenen. Es ist keine öffentliche Trau-
erbekundung, sondern Ausdruck eines privaten Geistesblitzes, der nicht 
erkennen läßt, daß Picasso die politische Bedeutung von Guernica ver-
standen hätte. Das spanische Volk wird für die Unterstützung Picassos 
dankbar sein, aber Trost wird es in seinem Bild nicht finden.« (zit. in: 
Ginzburg, 1999, S. 13) 

Blunt geht wie Sartre davon aus, dass ein Künstler ein politisches The-
ma nur auf intellektuelle Weise und nicht mit seinen eigenen Mitteln, 
also genuin ästhetisch, interpretieren könne. Kehrseitig dazu sehen bei-
de eine spezifisch künstlerische Aussage als rein private, daher nicht all-
gemein mitteilbare, Phantasie an. Auch wenn Sartre sich abmüht, der 
Bedeutungsoffenheit von Kunst eine eigene Qualität zuzubilligen, re-
duziert diese sich hier auf einen »nicht zu enträtselnden Sinn« (Sartre, 
1958, S. 10), der nur zu bodenlosen Deutereien Anlass gibt. Mit dieser 
platten Gegenüberstellung von eindeutiger Fassbarkeit und beliebiger 
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Offenheit wird man jedoch der eigenen Bedeutungsqualität von Kunst 
nicht gerecht. Selbst Adornos Begriff des Rätselcharakters verweist auf 
eine Logik der Enträtselung, auch wenn diese niemals zu einem eindeu-
tigen Signifikat kommt. 

»Konstituiert der den Kunstwerken immanente Prozeß, ein den Sinn al-
ler Einzelmomente Übersteigendes, das Rätsel, so mildert er es zugleich, 
sobald das Kunstwerk nicht als fixiertes wahrgenommen und dann ver-
gebens gedeutet, sondern in seiner eigenen Konstitution noch einmal 
hervorgebracht wird.« (Adorno, 1973, S. 190) 

Dafür ist in Sartres Bedeutungstheorie aber kein Platz, da sie literatur-
ästhetisch nur die Unterscheidung zwischen zeichenförmiger Identifika-
tion, also bloßer Benennung, und dem Wort als ästhetischem Einzelding 
unterhalb der Sprache, also eines zeichenhaften Bedeutungszusammen-
hangs, kennt. 

»[Die Dichter] denken gar nicht daran, die Welt zu benennen; [sie ha-
ben stattdessen] eine […] Haltung gewählt, die die Wörter als Dinge und 
nicht als Zeichen betrachtet. […] Der Dichter ist außerhalb der Sprache, 
er sieht die Wörter verkehrt.« (Sartre, 1958, S. 11f.) 

Auf kompositionsästhetisch wenig plausible Weise macht Sartre den 
Dichter zum Sammler von exquisiten Einzelfunden. Dieser würde die 
Worte behandeln wie »naturgegebene Dinge, die ganz natürlich auf der 
Erde wachsen wie das Gras und die Bäume.« (ebd., S. 11)

Adorno hat den logozentrischen Subjektivismus von Sartres Enga-
gementbegriff in das Zentrum seiner Kritik gestellt. »Für […] Sartre 
[bleibt] der begriffliche Sinn von Dichtung die Voraussetzung von En-
gagement […].« (Adorno, 1974, S. 411) Dabei denkt er nicht zuletzt an 
Sartres Bemerkung zu Guernica und ihre sich daran hängende Unter-
scheidung von Prosa und Dichtung. Sartre macht wie Blunt die intellek-
tuelle Kritik zum Vorbild der künstlerischen, wenn er die Prosa als Or-
gan kritischer Aussagen zur eigentlichen Vertreterin engagierter Kunst 
erhebt. Adorno wendet dagegen ein, dass die Prosa mit dieser Logifizie-
rung aus der Kunst ausgeschieden werde. 

»Seinen Begriff des Engagements reserviert er der Literatur, ihres be-
grifflichen Wesens wegen: ›Der Schriftsteller hat es mit Bedeutungen zu 
tun.‹ Sicherlich, aber nicht nur. Entledigt kein Wort, das in eine Dich-
tung eingeht, sich ganz der Bedeutungen, die es in der kommunikativen 
Rede besitzt, so bleibt doch in keiner, selbst im traditionellen Roman 
nicht, diese Bedeutung unverwandelt die gleiche, welche das Wort drau-
ßen hatte.« (ebd. S. 410) 

Adorno sieht in Sartres Begriff von künstlerischem Engagement einen 
doppelten Subjektivismus enthalten.
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»Das Engagement rutscht in die Gesinnung des Schriftstellers, dem ex-
tremem Subjektivismus von Sartres Philosophie gemäß […]. Ihm wird 
das Kunstwerk zum Aufruf von Subjekten, weil es nichts ist als Kund-
gabe des Subjekts […].« (ebd., S. 413) 

Damit wird nicht nur das Werk zum Vehikel einer subjektiven Aussage, 
sondern auch das Engagement selbst. Es verliert seine allgemeine Gel-
tung, wenn seine tragende Gesinnung sich nicht in der Gestalt eines öf-
fentlich vertretenen Konzepts von Welt objektiviert. Genau in diesem 
Schritt wird der Gesinnungsmensch zum Intellektuellen. Dies ist aber im 
Falle von Prosa nicht möglich, da sie nicht argumentiert, und so über-
sieht Sartre komplementär dazu den spezifisch politischen Charakter 
von Kunst, durch den sie über eine private Fantasie grundsätzlich hi-
nausreicht. Sie kann nur in einer ästhetischen Form eine öffentlich re-
levante Weltdeutung artikulieren und nicht als Gefäß einer politischen 
Wertorientierung. 

»Das literarische Werk [ist] ein fait social, durch seine von der bloßen 
subjektiven Intention des Verfassers undurchdringliche, zuinnerst kol-
lektive Objektivität. […] Die Verpflichtung, die der Schriftsteller ein-
geht, ist […] keine des Entschlusses, sondern eine der Sache.« (Ador-
no, 1974, S. 414) 

Nicht der autonome, sondern der intellektualisierte Künstler erscheint 
hier als das Organ von subjektiver Innerlichkeit. 

Adorno stellt die eingeschliffene Alternative von l’art pour l’art vs. en-
gagierte Kunst wegen ihrer Oberflächlichkeit offen in Frage. Weder wür-
de sie die Eigenart künstlerischer Autonomie erfassen, die nicht in einer 
bloßen Abkapselung von der Welt besteht, noch dem unhintergehbaren 
Kunstbezug im ästhetischen Engagement Genüge tun. 

»Jede der beiden Alternativen negiert mit der anderen auch sich selbst: 
engagierte Kunst, weil sie, als Kunst notwendig von der Realität abge-
setzt, die Differenz von dieser durchstreicht; die des l’art pour l’art, weil 
sie durch ihre Verabsolutierung auch jene unauslöschliche Beziehung auf 
die Realität leugnet, die in der Verselbständigung von Kunst gegen das 
Reale als ihr polemisches Apriori enthalten ist. Zwischen den beiden Po-
len zergeht die Spannung, an der Kunst bis zum jüngsten Zeitalter ihr 
Leben hatte.« (ebd., S. 409f.) 

Adorno begehrt hier auf gegen den eingeschliffenen Begriff von künst-
lerischen Autonomie, der diese auf eine allzu bequem klassifizierbare re-
siduale Orientierung reduziert. Autonomie besteht hier in einer bloßen 
Abwehrhaltung bzw. in der spezialistischen Isolation von Außeneinflüs-
sen. Damit wird die Differenz zwischen Autonomie und Heteronomie zu 
einer oberflächlichen Einteilung. Auf der einen Seite gibt es Bereiche mit 
dem obersten Merkmal der Außen-Unabhängigkeit bzw. der Außen-Ab-
kehrung und auf der anderen solche mit dem der Außen-Abhängigkeit. 

© Velbrück Wissenschaft 2022
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Der meist mit großer Naivität gebrauchte musikologische Terminus der 
absoluten Musik spricht hier Bände. Bereits ein erster Blick auf den pra-
xeologischen Begriff der Autonomie belehrt darüber eines Besseren, denn 
natürlich gibt es keine Aktoren-Autonomie ohne produktiven Bezug auf 
äußere Weltbedingungen. Der entscheidende Unterschied verschiebt sich 
hier, denn die Autonomie besteht so in der selbständigen Weise der Ver-
arbeitung von Außeneinflüssen und nicht in der Abkapselung von die-
sen. Jede Eigenentwicklung wird gefördert durch neue Anforderungen 
der äußeren Welt, die je bestehende Binnengrenzen aufzubrechen verlan-
gen. Das gilt in besonderen Maße für die künstlerische Praxis, und na-
türlich können für diese immer auch politische Erfahrungen eine Rolle 
spielen. Die Poetik des russischen Strukturalismus hat diese geisteswis-
senschaftlich immer noch weithin versäumte Perspektive bereits 1934 
auf eine Formel gebracht: »Was wir betonen, ist nicht der Separatismus 
der Kunst, sondern die Autonomie der ästhetischen Funktion.« (Jakob-
son, 1979, S. 78) Adornos Ästhetische Theorie enthält ein vielfach ver-
zweigtes Modell dieser Funktion. In dessen Kern steht die unauflösbare 
Wechselseitigkeit von autonomer Form und geformtem Erfahrungsin-
halt, die der basalen praxeologischen Wechselseitigkeit von Assimilation 
und Akkomodation entspricht. Künstlerische Zusammenhänge werden 
entwickelt, indem die Kunst Zusammenhänge der äußeren Wirklichkeit 
ästhetisch verwandelt. Da diese Verwandlung sich auf ästhetische Ei-
genqualitäten der Wirklichkeit richtet, bedeutet die Entfaltung künst-
lerischer Möglichkeiten immer auch eine Entfaltung von inneren Mög-
lichkeiten der Wirklichkeit. (vgl. Adorno, 1973, S. 217ff., S. 432) Neben 
Adorno hat vor allem Conrad Fiedler – am Beispiel der Malerei – die-
se Erzeugung von Wirklichkeit im Akt ihrer künstlerischen Darstellung 
entschieden zum Ausdruck gebracht. 

»Wenn es nur durch die künstlerische Tätigkeit möglich ist, die Form, in 
der uns die sichtbare Natur erscheint, aus der Verworrenheit zu reißen 
und zum klaren Ausdruck zu gestalten, so folgt daraus, daß die Form, 
die aus der künstlerischen Tätigkeit hervorgehen soll, die künstlerische 
Form, nicht auf einer Entfernung von der Natur beruhen darf, sondern 
auf möglichster Annäherung an die Natur beruhen muß. [Es bedarf] 
der künstlerischen Tätigkeit [...], um der sichtbaren Form der Natur 
überhaupt nahe kommen zu können. Nicht anders ist es ja auf ande-
ren Gebieten geistigen Erfassens und Erkennens. Nur dem zum äußeren 
Ausdruck, zur Form entwickelten geistigen Vorgang ist es gegeben, das 
innerste Wesen der Natur zu ergreifen. Künstlerische Form und natür-
liche Form stehen sich also in keinem anderen Sinne gegenüber als in 
dem, daß erst in der künstlerischen Form die natürlich Form erkannt zu 
werden vermag.« (Fiedler, 1977, S. 214)

© Velbrück Wissenschaft 2022
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Fiedler berührt sich hier mit Adornos Sartre-Kritik auch deswegen, da 
er von der Begriffslosigkeit des künstlerischen Geistes ausgeht. Die Sa-
che der Kunst entsteht für beide in einer spontanen Entfaltung ästhe-
tischer Erfahrungen, ohne Dazwischentreten einer subjektiven Überle-
gung. Wenn engagierte Kunst so nur als halbierte Kunst verstehbar ist, 
bedeutet das also nicht, dass nicht auch politische relevante Erfahrun-
gen auf ästhetische Weise interpretiert werden könnten, um so ganz neue 
Sichtweisen auf diese zu artikulieren. 

Aber die von Adorno eröffnete Kritik an der Klischeepaarung Elfen-
beinturm und engagierte Kunst bedarf nicht nur einer Arbeit am Begriff 
der Kunst, sondern komplementär dazu auch einer am Begriff der Po-
litik. Es mag paradox erscheinen: Aber um die autonome künstlerische 
Artikulation politischer Erfahrungen unrestringiert erfassen zu können, 
muss die Politik ihrerseits als ein gegenüber der Kunst autonomer Be-
reich gewürdigt werden. Gerade die Unterstellung, Kunst könne als en-
gagierte in die Politik eingreifen, ist nicht nur der Autonomie der Kunst 
gegenüber blind. Sie zeigt meist auch kein Interesse für die Grundlagen-
frage, was politische Praxis eigentlich bedeutet und inwieweit Kunst in 
ihren Bereich überhaupt eingreifen kann. Ganz allgemein muss hier also 
von einem Wechselverhältnis zweier autonomer Handlungsformen aus-
gegangen werden. Das führt uns weit über Adorno hinaus auf das Feld 
einer Theorie der gesellschaftlichen Differenzierung. Die Frage nach der 
politischen Relevanz von Kunst muss in diesem Rahmen neu gestellt 
werden. Man kann darin nicht ihr politisches Engagement zum Kriteri-
um ihrer gesellschaftlichen Relevanz machen. Die Bestimmungsverhält-
nisse liegen vielmehr umgekehrt. Es muss zuerst nach der gesellschaft-
lichen Relevanz von Kunst als solcher gefragt werden. Erst dann lässt 
sich bestimmen, ob und wie ihre Politisierung zu dieser beitragen kann. 
Komplementär dazu ist die gesellschaftliche Bedeutung der gegenüber 
allen Bevormundungen selbständig gewordenen modernen Politik nicht 
zuletzt daran erkennbar, dass sie ihre Entscheidungen in Eigenverant-
wortung gegenüber allen Autoritäten des Geistes, sei es aus der Philo-
sophie, dem Intellektuellendiskurs oder auch der Kunst, zu treffen hat. 

Nicht zufällig unterläuft die Forderung nach einer Politisierung der 
Kunst meist die einfache Frage: Geht es hier, wie etwa im Falle von Pi-
cassos Guernica oder Arnold Schönbergs A survivor from Warsaw, um 
eine genuin künstlerische Bezugnahme auf die Politik oder aber um eine 
taktische Instrumentalisierung künstlerischer Mittel zum Zwecke des 
politischen Kampfes? Selbst die unscheinbare Möglichkeit einer direk-
ten politischen Wirkung autonomer Kunst schließt die erste Form als 
eine eigenständige nicht aus. Alle Möglichkeiten sind also denkbar und 
besitzen ihre eigenen Gelingenskriterien, die man daher auch nicht ge-
geneinander ausspielen kann. Die Legitimität der ersteren hängt von der 
künstlerischen Gültigkeit ab, die der zweiteren von der Gültigkeit des 
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politischen Kampfes, für den sie eingesetzt wird, etwa im Zuge der kol-
lektiven Motivation. Letztere, und somit die Differenz zwischen einer 
repressiv-propagandistischen und einer emanzipativen Orientierung, ist 
nicht unabhängig zu denken von ihrem Verhältnis zum genuin künstleri-
schen Weltbezug. Wird die Politisierung von Kunst von vorneherein kri-
tisch gegen die künstlerische Autonomie ausgespielt, so steht sie in einer 
Gegnerschaft zum Prozess der gesellschaftlichen Differenzierung. Das 
lässt sich verallgemeinern: Auch für die Politisierung gilt die Bemessung 
an allgemeinen Kriterien gesellschaftlicher Relevanz. Wird ihr diese be-
dingungslos zugesprochen, schlägt sie um in eine repressive Forderung, 
man kann sogar sagen: durch eine Zerstörung politischer Rationalität. 
Norberto Bobbio hat dies mit Blick auf den politischen Diskurs in Itali-
en nach Achtundsechzig nachdrücklich hervorgehoben.

»›Nicht alles ist Politik.‹ Eine Formel, die die direkte Gegenthese zu der 
These bildet, wonach die Politik alles (oder: alle Lebensbereiche) durch-
dringt, die eines der großen Ideale und Handlungsmaximen der ›Acht-
undsechziger‹ war. Alles in allem glaube ich, daß die neue Formel (die 
doch in Wirklichkeit sehr alt ist) nicht unbedingt regressiv ist, noch we-
niger reaktionär […]. Die vollständige Politisierung des eigenen Lebens 
ist der Weg, der zum totalen Staat führt und zu dem, was Dahrendorf 
den ›totalen Bürger‹ genannt hat […].« (Bobbio, 1988, S. 77f.) 

In der Tat wird dies direkt bestätigt durch Analysen des totalen Staats 
selbst. Nicht zuletzt Ian Kershaw und François Furet haben überzeu-
gend die nachhaltige Relevanz des Totalitarismusmodells gezeigt, nach-
dem seine ideologische Verwendung aus den Zeiten des Kalten Krieges 
hinreichend dekonstruiert wurde. Der Totalitarismusvergleich zwischen 
dem Stalin- und dem Hitler-Reich erlaubt mittlerweile die Erfassung ei-
ner neuartigen Kernstruktur des 20. Jahrhunderts, und zwar auch ohne 
tendenziöse Nivellierung der Differenzen zwischen den beiden Systemen. 
Er hat mit den vormaligen Strategien, die Sowjetunion mit ihrem antifa-
schistischen Selbstverständnis zu diskreditieren oder den Nationalsozi-
alismus als bloße Reaktion auf die bolschewistische Revolution zu ent-
lasten, ersichtlich nichts mehr zu schaffen. So darf ein unverdächtiger 
Kenner der Materie wie Kershaw die mittlerweile allgemeine Überzeu-
gung bestätigen, 

»daß es ein absolut legitimes Unterfangen sei, die Herrschaftsformen 
und -techniken, die in Deutschland unter Hitler und in der Sowjetuni-
on unter Stalin existierten, miteinander zu vergleichen, auch wenn we-
sentliche Unterschiede in bezug auf die Ideologie und die sozioökono-
mischen Strukturen bestanden haben; und daß sich ein neuer Grad und 
ein neues Konzept der Machtentfaltung in Regierungssystemen zu Recht 
bei beiden Systemen feststellen lasse. Bei beiden finde sich das Streben 
nach umfassender Kontrolle und Manipulierung […], so daß bei beiden 

© Velbrück Wissenschaft 2022
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Systemen die Entwicklung auf eine versuchte Politisierung aller Aspekte 
des sozialen Erlebens hinauslaufe.« (Kershaw, 1999, S. 66f.) 

Furet bestätigt die Brauchbarkeit dieses Begriffs, sofern er zur Heraus-
arbeitung von abstrakten Basisstrukturen verwendet wird. 

»Der Bolschewismus unter Stalin und der Nationalsozialismus sind im 
20. Jahrhundert die beiden prägnantesten Beispiele für totalitäre Re-
gime. Sie sind nicht nur vergleichbar, sondern sie bilden eine Art politi-
scher Kategorie, die seit Hannah Arendt Verwendung findet. […] mir ist 
keine andere andere Konzeption bekannt, die so treffend wäre für die 
Definition eines Regimes oder einer atomisierten Gesellschaft, die aus 
Individuen bestehen, […] die der ›totalen‹ Herrschaft einer politische 
Partei und ihres politischen Führers unterstehen.« (Furet, 1996, S. 237f.)

Diese Herrschaftsstruktur ist neuartig und kann als totalitär bezeichnet 
werden, da sie die »Vorrangigkeit des politischen Willens gegenüber der 
Sozialordnung« (ebd., S. 237) ausdrückt, somit die umfassende Politisie-
rung der Gesellschaft anstrebt. Eine solche führt also im Extremfall zum 
totalen Staat mit seiner Dauermobilisierung der Beherrschten. 

»Die Allmacht des ›totalitären Willens‹ entspricht nicht mehr nur der 
absoluten Macht eines Despoten, der keinem Gesetz unterworfen ist, 
sondern einem Staat, der das gesamte gesellschaftliche Leben kontrol-
liert, indem er alle Individuen in sein System integriert.« (ebd., S. 211) 

Aus diesem Grund gehört zu den totalitaristischen Systemen »das um-
fassende politische Engagement, das sie fordern und nach außen hin de-
monstrieren.« (ebd., S. 209) 

Darin wurzelt eine dreifache Notwendigkeit für diese Systeme, auch 
die Kunst mit in Regie zu nehmen. Zum einen ist ihre Herrschaft auf 
die Erzeugung eines »neuen Menschentyps« (ebd., S. 209) gerichtet, der 
ihr nicht nur äußerlich gehorcht, sondern bis ins Innerste mit ihr identi-
fiziert ist. Nicht zufällig stellt die Propaganda neben dem umfassenden 
Kontrollapparat und seiner Möglichkeit des Dauerterrors ein zentrales 
Strukturmoment des Totalitarismus dar. Furet spricht sogar von »einem 
bisher in der modernen Politik nicht dagewesenen Propaganda- und Re-
krutierungsaufwand.« (ebd., S. 253) Der Zwang zur Einvernahme noch 
der basalsten Motivations- und Deutungsbestände sieht sich der Kon-
kurrenz gesellschaftlich zentraler Sinninstanzen wie der Familie, der Re-
ligion oder auch der Kunst gegenüber, die entweder liquidiert oder in-
filtriert werden müssen. Dazu kommt der Dauerzwang zur öffentlichen 
Selbstinszenierung mit ihrer ästhetisch ambitionierten Ornamentierung 
von Massen und Räumen. 

»Die nationale Einheit wird ständig öffentlich gefeiert und neu be-
schworen, vor allem bei Anlässen, in denen Ideologisches im Spiel ist; 
im Führerkult findet sie ihre höchste Form. Auf diese Weise sind Massen  
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in von oben verordnetem und ständigen Gleichklang mit dem Einpar-
teienstaat.« (ebd., S. 267)

Schließlich ist gerade die propagandistisch so wichtige Pflege des Na-
tionalstolzes – solange der Rest der Welt noch nicht erobert ist – im-
mer auch auf übernationale kulturelle Vorzeigefähigkeit angewiesen. Da-
bei variiert das Verhältnis zwischen der Implantierung der hauseigenen 
Kunstideologie und dem taktischen Ehrgeiz gegenüber internationalen 
Renommierstandards.

Friedrich Geiger hat in seinem aufschlussreichen Vergleich der »Mu-
sik unter Hitler und Stalin« die neuartigen usurpatorischen Ambitionen 
der beiden Diktatoren, die sich als geniale Machtkünstler (miss-)verstan-
den, herausgearbeitet. Dabei konnte er auch die ideologischen Eigenar-
ten ihrer Programme deutlich machen – mit ihrer Differenz zwischen ei-
ner kleinbürgerlichen Genieverehrung bei Hitler und einer theoretisch 
verankerten Politstrategie bei Stalin. 

»Eine fundamentale Parallele zwischen der nationalsozialistischen und 
stalinistischen Diktatur, die nicht zuletzt ihre historische Neuartigkeit 
ausmachte, lag in dem gestalterischen Anspruch der beiden Regime.« 
(Geiger, 2004, S. 137) 

Goebbels erging sich über Politik als »edelste aller Künste«, Lenin be-
wunderte Mussolini als einen Künstler, der Menschen bearbeiten könne 
wie andere Marmor oder Metall, Stalin »übersteigerte [dies] systema-
tisch zum Kult eines stalinistischen Gesamtkunstwerks.« (ebd., S. 137) 
Man sollte sich allerdings vor dem üblichen Sprachgebrauch hüten, der 
diese hohle Rhetorik mit dem Schlagwort der »Ästhetisierung der Poli-
tik« einfach nachredet. Von ästhetischer oder künstlerischer Gestaltung 
kann hier keine Rede sein, sondern nur von einer alles umfassenden 
ideologischen Kontrolle, die ihr mörderisches Banausentum als unum-
schränktes Schöpfertum aufbläht. Geigers Verweis auf den inneren Zu-
sammenhang dieser Phantastereien mit dem Programm der totalen Ver-
nichtung zeigt, was davon zu halten ist.

»Politik wandelte sich zur totalen Kunst, die Kunst, die Welt nach Prin-
zipien umzugestalten, die genuin ästhetischer Provenienz waren: das 
Leben und der ›neue Mensch‹ sollten schöner, edler und reiner werden. 
In diesem ästhetischen Gestaltungstrieb hatte auch der obsessive Säu-
berungsgedanke, charakteristisch für beide Regime, seine Wurzel. Die 
›Säuberung‹ des beherrschten ›Menschenmaterials‹ entsprach der stän-
digen Verbesserungsarbeit an einem Kunstwerk […].« (ebd., S. 137) 

Hier sollten natürlich nicht nur die Begriffe Säuberung und Menschen-
material, sondern ebenso die des Kunstwerks und der Gestaltung in An-
führungszeichen gesetzt werden. Ansonsten rückt man dieses Geniege-
habe totalitärer Politik in eine Linie mit dem künstlerischen Charisma 

© Velbrück Wissenschaft 2022
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– wie dies etwa Walter Benjamin in schwieriger Zeit als Aufgabe gese-
hen hat. Er kritisiert Ideale wie 

»Schöpfertum und Genialität, Ewigkeitswert und Geheimnis [...], Begrif-
fe, deren unkontrollierte (und augenblicklich schwer kontrollierbare) 
Anwendung zur Verarbeitung des Tatsachenmaterials in faschistischem 
Sinn führt. […] Die im folgenden neu in die Kunsttheorie einführten Be-
griffe […] sind […] zur Formulierung revolutionärer Forderungen in der 
Kunstpolitik brauchbar.« (Benjamin, 1977, S. 137). 

Gegen die faschistische Überhöhung des Schöpfertums sieht Benjamin 
nur die Möglichkeit der Politisierung der Kunst. Der autonome Künstler 
erscheint in dieser Alternative von vornherein nur als irrationalistische 
Allmachtsfigur und nicht mehr als Anwalt einer Sache. 

»Der Faschismus läuft folgerecht auf eine Ästhetisierung des politischen 
Lebens hinaus. Der Vergewaltigung der Massen, die er im Kult eines 
Führers zu Boden zwingt, entspricht die Vergewaltigung einer Appara-
tur, die er der Herrschaft von Kultwerten dienstbar macht. […] So steht 
es um die Ästhetisierung einer Politik, welche der Faschismus betreibt. 
Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst.« 
(ebd., S. 168f.) 

Man muss Benjamin allerdings zugutehalten, dass er sein Programm 
nicht für den geisteswissenschaftlichen Betrieb formuliert hat, der es mu-
sealisiert hat, ohne groß zu überlegen, wie er es, wäre ihm die Chance 
dazu gelassen worden, im Nachhinein kommentiert hätte. Seine »The-
sen« sollten »Kampfwert« (ebd., S. 137) und nicht reinen Theoriewert 
besitzen, da er sich einer Ausnahmesituation gegenübersah, in der die 
Trennung von Politik und Kultur aufgehoben schien. Sie lassen sich 
daher auch nicht einfach akademisieren, da die Geltungskriterien des 
Ausnahmezustandes nicht die der von ihm sistierten gesellschaftlichen 
Differenzierungen außer Kraft setzen – das erscheint nur in einer fa-
schistischen Perspektive so. Unsere Kritik an der autonomiefeindlichen 
Forderung nach einer Politisierung der Kunst soll natürlich nicht unter-
stellen, dass das Herz von jedem, der sie vertritt, für den Totalitarismus 
schlägt. Jedoch sollte auch klar sein, dass sie als bloßes Intellektuellen-
bekenntnis nur eine hohle Phrase darstellt, die zum Verständnis des Ver-
hältnisses von Kunst und Politik nichts beiträgt. 

Damit sind wir wieder zu dem Ausgangsthema zurückgekehrt, zu der 
gesellschaftlichen Basis dieses Verhältnisses, in dem die beiden Berei-
che gleich berechtigte Früchte des Modernisierungsprozesses darstellen. 
Dazu gehört zunächst eine nicht aufhebbare Differenz zwischen ihnen, 
die nicht zufällig in totalitären Systemen liquidiert werden soll. In die-
ser Differenz sind drei Größen im Spiel, da Kunst und Politik eingela-
gert sind in einen umfassenden dritten Bereich, die gesellschaftliche Pra-
xis mit ihren differenzierten Anforderungen. Diese stellen gegenüber dem 
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politischen System das Politische der Gesellschaft dar, dem es verpflich-
tet ist. Zu jedem Staat gehört, wie es Bobbio lapidar formuliert hat, im-
mer auch ein übergreifender Nicht-Staat mit seinen staatskonstitutiven 
Kriterien. »In der Geschichte, deren unmittelbare Erben wir sind, ist der 
Staat nicht alles, und zu jeder Zeit hat neben dem Staat auch immer ein 
Nicht-Staat existiert […].« (Bobbio, 1988, S. 78) Kein stichhaltiger Be-
griff von Politik kommt ohne eine Bestimmung dieser Art aus. Sie steht 
ebenso im Zentrum der neueren Diskussion um die »Differenz zwischen 
der Politik und dem Politischen« (s. dazu etwa Bedorf & Röttgers, 2010) 
wie in der Theorie des Staatsrechts, die darin ihre innere Grenze erkennt. 
Der Staatsrechtler Böckenförde hat sie in der Bündigkeit eines Lehrsat-
zes benannt: »Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Vorausset-
zungen, die er selbst nicht garantieren kann.« (Böckenförde, 1976, S. 60) 

Für uns ist entscheidend, dass zu dieser Sphäre des Nicht-Staats auch 
die Kunst gehört, und zwar gerade als autonomer Bereich der moder-
nen Öffentlichkeit. Diese Rahmung ist für eine unverkürzte, also gesell-
schaftstheoretische Bestimmung des Verhältnisses von Kunst und Politik 
von zentraler Bedeutung. Um diese Konstellation strukturell zu erfas-
sen, ist es empfehlenswert, Schritt für Schritt vorzugehen. Es soll hier 
nicht der Eindruck eines idealistischen Bekenntnisses zur Abhängigkeit 
der Politik vom Schönen und Wahren erweckt werden. Besonders geeig-
net erscheinen hier analytische staatsrechtliche Überlegungen, die direkt 
ins Zentrum der erforderlichen Modellbestimmung politischen Han-
delns reichen. Denn diese ist gebunden an die Ausdifferenzierung des 
modernen Staats. Die Einbettung der Politik in die Gesellschaft zeigt 
sich hier zunächst in einer Dialektik von Staat und Recht. Der voll aus-
gebildete, autonome Staat im modernen Sinne besitzt tragende verfas-
sungsrechtliche Voraussetzungen, die sich ihrerseits nur innerhalb be-
reits bestehender staatlicher Institutionen bilden können, indem sie diese 
transformieren. Gerade an dieser Dialektik kann man die genannten 
»Voraussetzungen«, die die Politik selbst »nicht garantieren kann«, ab-
lesen. Man muss Bobbios Modell der unhintergehbaren Bezogenheit von 
Staat und Nicht-Staat in diesem Rahmen spezifizieren, um nicht in All-
gemeinplätzen zu landen. Es sei nochmals daran erinnert, dass es hier 
nicht um das Verhältnis von Kunst und Politik überhaupt geht, sondern 
um die kritische Diskussion der Entgegensetzung von Elfenbeinturm und 
engagierter Kunst, also um eine Kernkonstellation der Moderne. Zu die-
ser gehört eine spezifische Form des politischen Handelns nicht weniger 
als die autonome Kunst. Daher ist diese auf den modernen Staat als der 
genuinen Form moderner Politik zu beziehen. Das gilt natürlich auch 
für revolutionäre Phasen, die nicht unabhängig davon zu erfassen sind, 
schließlich stellt auch der moderne Staat selbst eine revolutionäre Neue-
rung dar, auch wenn er immer wieder daran zu erinnern ist.
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»Es gehört für unsere Generation zum gesicherten Bestand des wissen-
schaftlichen Bewußtseins, daß der Begriff Staat kein Allgemeinbegriff ist, 
sondern zur Bezeichnung und Beschreibung einer politischen Ordnungs-
form dient, die in Europa vom 13. bis zum Ende des 18., teils Anfang 
des 19. Jahrhunderts aus spezifischen Voraussetzungen und Antrieben 
der europäischen Geschichte entstanden ist und sich seither, gewisser-
maßen abgelöst von ihren konkreten Entstehungsbedingungen über die 
gesamte zivilisierte Welt verbreitet. Vom ›Staat der Hellenen‹, dem ›Staat 
des Mittelalters‹, dem ›Staat der Inkas‹ oder vom ›Staat‹ bei Plato, Aris-
toteles und Thomas von Aquin zu reden, […] ist heute nicht mehr mög-
lich.« (ebd., S. 42) 

Den verfassungsrechtlichen Kern dieses Prozesses stellt die Ausbildung 
einer autonomen Herrschaftsform dar, die zentralisiert für ein abge-
grenztes eigenes Territorium alleinzuständig ist und nach legalen Ord-
nungsprinzipien kollektiv verbindliche Entscheidungen erzwingen kann. 
Als entscheidende Wegmarken dahin folgten einander die Ausbildung 
der Territorialherrschaft mit einem souveränen Fürsten an der Spitze, der 
Absolutismus und die Französische Revolution (s. dazu: Weber, 1980, 
S. 517). Dort wurden die politischen Ordnungsprinzipien zur neuartigen 
kodifizierten Verfassung erhoben. 

»[Im] aufgeklärten Absolutismus, in der Französischen Revolution und 
danach [entstand] die einheitliche, nach außen souveräne, nach innen 
höchste und dem hergebrachten Rechtszustand überlegene, in ihrer Zu-
ständigkeit potentiell allumfassende Staatsgewalt [...] und ihr gegenüber 
die herrschaftlich-politisch eingeebnete Gesellschaft der (rechtsgleichen) 
Untertanen [und dann] Staatsbürger.« (Böckenförde, 1976, S. 42)

Hier wird das von Bobbio allgemein benannte Verhältnis von Staat und 
Nicht-Staat auf den Punkt gebracht: im Verhältnis von legalem Ver-
fassungsstaat und differenzierter bürgerlicher Gesellschaft. Wenn Bö-
ckenförde dabei etwas missverständlich von eingeebneter Gesellschaft 
spricht, so ist damit eigentlich ein historischer Befreiungsprozess ge-
meint. Mit dem Auftauchen einer souveränen politischen Ordnung im 
Vorfeld der modernen Staatsbildung wird die Macht der intermediären 
gesellschaftlichen Herrschaftsträger bzw. die Hierarchie der Stände mit 
ihren internen Rechtsprivilegien eingeebnet. Gesellschaftlich legitimier-
te politische Herrschaft und formal rechtsgleich gewordene Beherrsch-
te treten nun einander direkt gegenüber. Marx und Engels haben diese 
Entwicklung in voller Breite charakterisiert: 

»Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehr-
würdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neu-
gebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und 
Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht […] Die Bourgeoisie hat 
das Land der Herrschaft der Stadt unterworfen. Sie hat enorme Städte 
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geschaffen, sie hat die Zahl der städtischen Bevölkerung gegenüber der 
ländlichen in hohem Grade vermehrt und so einen bedeutenden Teil der 
Bevölkerung dem Idiotismus des Landlebens entrissen.« (Marx & En-
gels, 1980, S. 465f.) 

Marx und Engels verweisen hier auf die Kerndimension in diesem Pro-
zess, die Säkularisierung. Die Bourgeoisie zeigt sich als Träger neuer, 
universalistisch-urbaner Lebens- und Sozialvorstellungen, die sich im 
Zuge der Entweihung alles Heiligen ausgebildet haben. Die moderne 
Politik hatte ihre Rechtsgrundlagen geltend zu machen in einer dia-
lektischen Bewegung gegenüber der Religion. Sie hatte sich einerseits 
von der Bevormundung durch sie zu emanzipieren, aber gleichzeitig 
ihr Erbe anzutreten, da die Abdankung der Religion auch ein zent-
rales soziales Problem erzeugte: die Gefahr der Anomie. Wer die Re-
ligion als gesellschaftliche Macht abschafft, muss in der Lage sein, 
ihre sozial integrativen Leistungen zu übernehmen. Wieder bezogen auf 
Bobbio: Zu den Ansprüchen des Nicht-Staats auf den Staat gehören 
auch fundamentale ethische Sinnstiftungsverpflichtungen, ohne deren 
Einlösung er auf Dauer keine Anerkennung finden kann. Wir werden 
zu überlegen haben, welche Rolle die autonome Kunst dabei spielt, im 
Verbund mit anderen neuen Bereichen wie etwa der modernen Wissen-
schaft, dem rationalen Recht, der wissenschaftlich fundierten Medizin 
und so weiter. Es ist von zentraler Bedeutung, dass es der sich eman-
zipierende staatliche Souverän mit einer Form von Religiosität zu tun 
hatte, die selbst zu den Quellen der von ihr sich ablösenden Rationa-
lisierung gehörte. Max Weber hat diese Dialektik in den Mittelpunkt 
seiner Protestantischen Ethik gestellt: Die weltliche Leistungsethik des 
modernen Unternehmers stellt eine Transformation des protestanti-
schen Ethos der innerweltlichen Bewährung dar, das sich schließlich 
von seinen dogmatischen Grundlagen abkoppelte. In ihrem dialekti-
schem Verhältnis zur Religion hatte die moderne weltliche Macht nicht 
nur die alten Mächte des Geistes zu überwinden, sondern gleichzeitig 
deren Sinnansprüche auf eine neue Weise mit zu übernehmen, indem 
sie sie transformierte. 

In dieser Übernahme wurde immer wieder ein moralisches Problem 
gesehen. Wie kann die Politik aus sich heraus die sittlichen Grundla-
gen des Zusammenlebens stiften, nachdem sie sich in der Emanzipati-
on von jeder übergeordneten Moral zur reinen Machtkunst entwickelt 
hat? Diese Problemlage drückt sich exemplarisch in den hier immer wie-
der ins Feld geführten Stichworten Machiavellismus und Staatsraison 
aus. Foucault hat auf exemplarische Weise diese Seite der modernen 
Herrschaftsgeschichte zum Schlüsselthema gemacht. Höchst aufschluss-
reich ist dabei seine Darstellung der Emanzipation der Politik in der 
Fortentwicklung von Machiavellis neuem Machtkonzept zur Idee der 
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Staatsraison. Thomas Lemke hat Foucaults vielfach verstreute Bemer-
kungen dazu dankenswert bündig zusammengefasst. 

»Wie Machiavelli geht es der Staatsraison um den Abstand von einer 
Regierungskunst, die auf religiösen Rechtfertigungen beruht; gleichzei-
tig aber versucht sie darüber hinaus einen neuen Typus von Rationalität 
erscheinen zu lassen, der der Regierungskunst eigen wäre, ohne der Pro-
blematik des Fürsten untergeordnet zu sein. [...] Die Regierungskunst 
kann weder auf theologische oder kosmologische Begründungen noch 
auf die Person des Fürsten rekurrieren, sondern definiert eine autonome 
Rationalität, die ihre Prinzipien in sich selbst finden muss. […] derjeni-
ge, der die Menschen im Rahmen eines Staates regiert, muss ein ›Politi-
ker‹, sein, der auf eine spezifische politische Kompetenz zurückgreifen 
kann, die sich völlig von einer moralischen, juristischen oder theologi-
schen Autorität unterscheidet.« (Lemke, 1997, S. 159ff.) 

Max Weber charakterisiert die (moderne) Politik in diesem Sinne als 
Machthandeln sans phrase. 

»Politik würde für uns also heißen: Streben nach Machtanteil oder nach 
Beeinflussung der Machtverteilung, sei es zwischen Staaten, sei es inner-
halb eines Staates zwischen den Menschengruppen, die er umschließt. 
Das entspricht im wesentlichen ja auch dem Sprachgebrauch. Wenn man 
von einer Frage sagt: sie sei eine ›politische‹ Frage, […] von einem Ent-
schluß: er sei ›politisch‹ bedingt, so ist damit immer gemeint: Macht-
verteilungs-, Machterhaltungs- oder Machtverschiebungsinteressen sind 
maßgebend […]. Wer Politik treibt, erstrebt Macht […].« (Weber, 1980, 
S. 506f.) 

An dieser Stelle mag den Leser die Vermutung bedrängen, die moder-
ne Emanzipation der Politik würde geradewegs in den Totalitarismus 
führen: in die Pseudokunst der umfassenden Lenkung, in der der sich 
selbst bestimmende Staat an die Stelle der Kirche tritt. Und wie könn-
te darin noch von einer eigenständigen Bedeutung der Kunst die Rede 
sein? Müsse man daher der losgelassenen Politik nicht Einhalt gebieten, 
um Schlimmes zu verhüten? Müsse sie nach ihrem Sieg über die Reli-
gion nicht in neuer Form dem Geist unterstellt werden, nun eben un-
ter die Ideen der Aufklärung? Hier seien die weltlichen Nachfahren der 
religiösen Wertereflexion: Philosophen und räsonierende Intellektuelle, 
Friedenspreisträger usw. als übergeordnete ethische Instanzen gefordert. 
Nicht zufällig gibt es in der Frage nach dem Charakter der autonom 
gewordenen Politik die Opposition zwischen dezisionistischen Macht-
apologeten einerseits und den Vertretern einer deliberativen Demokra-
tie, in der politische Entscheidungen rational zu begründen seien, ande-
rerseits. Für die erste Perspektive hat die deutsche Geistestradition zwei 
radikale Exponenten hervorgebracht, Carl Schmitt und Martin Heideg-
ger. Beide vertreten einen faschistischen Machtexistentialismus, der den 
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Sinn des politischen Daseins in schicksalhaften Freund-Feind-Konstel-
lationen verortet. 

»In seiner Rektoratsrede hat Heidegger selbst jene politischen Analogien 
anschaulich gemacht, die seine philosophische Poesie in der Vorstellung 
seiner Zeitgenossen hervorrief. Denn um Hitler den Segen eines Philo-
sophen zu geben, brauchte er nur folgendes zu tun, wie Karl Löwith 
kommentiert: ›Es bedarf nur eines Heraustretens aus der noch halb reli-
giösen Vereinzelung und der Anwendung des je eigenen Daseins und sei-
nes Müssens auf das eigene deutsche Dasein und dessen geschichtliches 
Schicksal, um den energischen Leerlauf der Existenzkategorien (›sich zu 
sich selber entschließen‹, ›vor dem Nichts auf sich selbst stehen‹, ›sein 
Schicksal wollen‹ und ›sich selbst überantworten‹) in die allgemeine Be-
wegung der deutschen Existenz überzuführen und nun auf politischem 
Boden zu destruieren.‹« (Furet, 1996, S. 655, FN 51)

Mit dieser Alternative, hier Staatsdezisionismus, dort Aufklärungsrati-
onalismus, kommt man aber nicht weiter, um die politische Dialektik 
von Macht und Ethos bzw. Geist angemessen zu erfassen. Auf der ei-
nen Seite ist es zweifellos richtig, den modernen Staat als autonome 
Machtinstanz mit eigenen Entscheidungskriterien zu fassen, die sich im-
mer wieder der moralischen Einordnung oder gar der Begründbarkeit 
durch höchste Prinzipien entziehen – aber dies kann leicht missverstan-
den werden. Nicht zufällig hat Max Weber diesem Thema leidenschaft-
liche Betrachtungen gewidmet. Er sprach von einer Spannung zwischen 
Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Erstere orientiert sich an über-
greifenden höchsten Werten, die die Möglichkeit einer einheitlichen mo-
ralischen Begründung anstehender Entscheidungen voraussetzen. Diese 
Möglichkeit hält Weber generell für ausgeschlossen, was gerade das poli-
tische Handeln exemplarisch zeigen würde. Denn dieses beruht auf einer 
nicht vertretbaren bzw. höchst individuellen Verantwortlichkeit in Pro-
blemsituationen, die nicht per Kalkül erfassbar sind. Wegen dieser Un-
möglichkeit der wertrationalen Ableitung von Entscheidungen spricht 
er von Irrationalität. »Der Gesinnungsethiker erträgt die ethische Irra-
tionalität der Welt nicht. Er ist kosmisch-ethischer Rationalist. [...] Es 
ist nicht möglich, Gesinnungsethik und Verantwortungsethik unter ei-
nen Hut zu bringen.« (Weber, 1980, S. 553) Das bedeutet aber natürlich 
kein Plädoyer für das pure amoralische Machtkalkül, bei dem von Ver-
antwortlichkeit keine Rede mehr sein kann. Wie den Gesinnungsethiker 
hält Weber auch den reinen Machtpolitiker für die Politik völlig unge-
eignet. »Der bloße ›Machtpolitiker‹, wie ihn ein auch bei uns eifrig be-
triebener Kult zu verklären sucht, mag stark wirken, aber er wirkt in der 
Tat ins Leere und Sinnlose.« (ebd., S. 547) So geht es Weber nicht um 
die blanke Alternative zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik, 
sondern um eine Meta-Verantwortlichkeit, die stets individuell abwägen 
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muss zwischen der Bindung des Politikers an jene allgemeinen Werte des 
Gemeinwohls, die aus seiner Sicht die höchsten darstellen, und der damit 
bisweilen in Spannung stehenden Verantwortung für die konkreten Fol-
gen seiner Entscheidung. »Ob man aber als Gesinnungsethiker oder als 
Verantwortungsethiker handeln soll, und wann das eine und das ande-
re, darüber kann man niemandem Vorschriften machen.« (ebd., S. 558)

Wie aber kommt man nun in der Bestimmung der Dialektik zwischen 
der historisch neuartigen Autonomie der weltlichen Macht und ihrer Ab-
hängigkeit von Voraussetzungen, die im Nicht-Staat zuhause sind, wei-
ter? Wir haben bislang von ethisch-geistigen Anforderungen gehört, die 
die Beerbung der Religion stellt. Sicherlich hat der Modernisierungspro-
zess mit seiner Konzentration der politischen Macht in einer höchsten 
Instanz und ihrer Emanzipation von religiösen Moralbindungen eine Au-
tonomisierung politischer Praxis bedeutet. Aber wir haben auch schon 
darauf hingewiesen, dass diese mit einer gesellschaftlichen Segmentie-
rung verbunden war. Die moderne Regierungskunst kann ihre eigenen 
Möglichkeiten nur als gesellschaftlicher Spezialbereich entfalten. Daher 
liquidiert sie sich, wenn sie, wie in totalitären Staaten, versucht, die Ge-
sellschaft als ganze unter sich zu befassen, also jedes Handeln zu politi-
sieren. Wir knüpfen, um hier den nächsten Schritt zu machen, nochmals 
an die staatsrechtliche Dialektik von Staat und Recht an. Am Begriff des 
Rechtsstaats ist ablesbar, dass der moderne Staat die Autonomie der Po-
litik realisiert, indem er ihr die Bindungen eines Spezialbereichs mit sei-
nen spezifischen Zwecksetzungen auferlegt.

»Der organisatorische Ausbau der einheitlichen Staatsgewalt bringt 
nicht nur eine Konzentration und Erweiterung der politischen Herr-
schaftsrechte zu einer umfassenderen politischen Entscheidungsgewalt 
und die Verselbständigung […] dieser Entscheidungsgewalt gegenüber 
der Person und dem Belieben des Monarchen, er bringt auch eine Bin-
dung und Begrenzung dieser Entscheidungsgewalt. Das ist die andere, 
nicht selten übersehene Seite der Entwicklung. Diese Bindung und Be-
grenzung erfolgt durch die Aufstellung und Verbindlichmachung grund-
legender Staatszwecke; diese Staatszwecke begleiten die Errichtung und 
den Ausbau der Staatsgewalt von Anfang an. […] Es ist die Funktion 
dieser Staatszwecke die Ziele und die Reichweite der organisierten staat-
lichen Entscheidungsgewalt gegenüber den einzelnen und der freigesetz-
ten Gesellschaft zu bestimmen und zu begrenzen. Der einzelne und die 
Gesellschaft sollen dem Zugriff des Staates […] nicht total, […] sondern 
nur in bestimmter Hinsicht und bestimmten Bereichen, eben jenen, die 
für die Erreichung des Staatszwecks notwendig sind, unterworfen sein. 
Was jenseits dessen liegt, bliebt einem spezifischen Sinn vorstaatlich […]: 
die Freiheitssphäre der Individuen und der Gesellschaft.« (Böckenför-
de, 1976, S. 188f.) 

© Velbrück Wissenschaft 2022
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Man sieht also: Auch wenn es sich anzubieten scheint, das reine Macht-
handeln der modernen Politik, etwa mit Blick auf das Gewaltmonopol 
des Staates, als Streben nach bloßer Repression von oben zu verstehen, 
führt das in die Irre. Diese Gleichsetzung trifft weder den Staat noch das 
politische Handeln insgesamt. An den elementaren Selbstbindungen des 
Staates als Rechtsstaat ist exemplarisch zu erkennen, dass die Autonomie 
der Politik nicht selbstgesetzt ist, sondern das Resultat eines vorgegebe-
nen gesellschaftlichen Differenzierungsprozesses darstellt. Die moderne 
Gesellschaft hat sie für sich selbst geschaffen und steht so ihrer eigenen 
politischen Herrschaft als kritische Legitimationinstanz autonom gegen-
über, und zwar in ihren beiden zentralen Bereichen: der Öffentlichkeit 
und der Privatsphäre. 

»Auf diese Weise entsteht die neue, dem Staat als der Organisation der 
einheitlichen politischen Herrschafts- und Entscheidungsgewalt gegen-
überstehenden Gesellschaft der ›freien‹ und rechtlich gleichen einzelnen 
und ihrer Gruppierungen.« (ebd., S. 188) 

Auch Foucault hat die Entstehung dieses Verhältnisses in seiner Ge-
schichte der Gouvernementalität markiert. Die Phase der Staatsraison 
würde abgelöst durch die neue Gouvernementalität des Liberalismus. 
Thomas Lemke fasst zusammen: 

»Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts setzt eine Transformation ein, die 
zu einer neuen Etappe des Regierungsdenkens führt: dem Liberalismus. 
Das Charakteristikum dieser Regierungskunst ist die ›Freiheit‹ der In-
dividuen. [...] War für die Staatsräson charakteristisch, daß sie die Op-
timierung der Politik mit der Maximierung des Staates identifizierte, so 
geht das liberale Denken weniger vom Staat als von der Gesellschaft aus 
und formuliert die Frage: ›Warum ist es notwendig, dass es eine Regie-
rung gibt, und welche Ziele soll sie in Bezug auf die Gesellschaft verfol-
gen, damit ihre Existenz gerechtfertigt ist?‹« (ebd., S. 171ff.)

Dieser Schritt kann allerdings schnell ideologisch missverstanden wer-
den, wenn man ihn ausschließlich an die Karriere des Liberalismus bin-
det, wodurch das Pendel auch einfach wieder undialektisch vom Staats-
dezisionismus zur individualistischen Deliberation zurückschwingen 
würde. Die gesellschaftliche Logik dahinter liegt tiefer, und dazu gehört 
auch die Emanzipation von Bereichen, die nicht einfach eine Frucht des 
freien Marktes darstellen, darunter eben auch die der Kunst. Werfen wir 
daher nochmals einen Blick auf die Palette der Staatszwecke, mit denen 
die moderne Politik sich gegenüber der Gesellschaft bindet. Sie gehor-
chen nicht nur wirtschaftlichen Kriterien. Zunächst einmal besitzt der 
Staat mit seinen Zwecken notwendig eine bestimmte formale Qualität, 
er ist in mehrfacher Weise an die Gesetzesform gebunden. Das moderne 
politische Leben bedarf der kollektiven Rechtssicherheit und daher auch 
der Judikative als unabhängiger Gewalt. 
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»Für die Ausformung [des] Rechtsstaatsbegriffs wird der Gesetzesbe-
griff von zentraler Bedeutung; er ist die Achse der rechtsstaatlichen Ver-
fassung. […] Alle für den Rechtsstaat wesentlichen Grundsätze sind 
in diesem Gesetzesbegriff institutionell eingefangen und in Form ge-
bracht.« (Böckenförde, 1976, S. 69) 

Max Weber hat dafür den Typusbegriff der legalen Herrschaft geprägt. 
Zu dieser gehört auch die Betriebsförmigkeit mit einer rationalen Beam-
tenbürokratie usw. (s. dazu Weber, 1973, S. 484f.) Aber diese instituti-
onellen Dimensionen der Staatsbildung sollen uns hier nicht weiter in-
teressieren. Entscheidend ist vielmehr: Der Staat ist nicht nur gehalten, 
rechtsförmige und -gültige Entscheidungen zu treffen, er muss auch erst 
mal das Recht dazu haben. Das jedoch kann er sich nicht selbst schaffen, 
es muss ihm verliehen werden. Hier ergibt sich ein grundlegender staats-
rechtlicher Zirkel, durch den man nun auch auf die kulturelle Seite der 
nicht-staatlichen Voraussetzungen des Staates geleitet wird, man kann 
allgemein sagen, auf die verpflichtende Rolle des räsonierenden bzw. ar-
gumentativen Geistes für die Politik. Die moderne Politik stellt nicht den 
einzigen Erben der vormalig religiösen Macht des Geistes dar. Diese wird 
auch und zunächst von der bürgerlichen Gesellschaft mit in Anspruch 
genommen, deren Idealen auch die neue, rationalisierte Form der Poli-
tik entspringt. Staat und Gesellschaft stehen sich nun gegenüber als zwei 
autonome Sachwalter desselben Geistes. Das wird erhellt, wenn man 
den staatsrechtlichen Grundbegriff der Verfassung als einen Grenzbe-
griff versteht. Er wird zum Nadelöhr für unsere weiteren Überlegungen. 

»Die Verfassung […] wird heute weithin als rechtliche Grundordnung 
des Staates, ja […] als rechtliche Grundordnung des Gemeinwesens 
aufgefaßt, der gegenüber Gesetzen und anderen Rechtsquellen eine be-
sonderer Rang zukommt und die in alle Bereiche der Rechtsordnung 
ausstrahlt. Woher hat aber die (rechtliche) Verfassung diese besondere 
Geltungskraft und Wirkung? Sie steht ja nicht einfach in sich selbst. […] 
Ihren Geltungsanspruch und ihre besondere rechtliche Qualität leitet 
sie […] von einer ihr vorausliegenden Größe her, die sich als besondere 
Macht oder Autorität darstellt.« (Böckenförde, 2011, S. 97) 

Es kommt nun alles darauf an, diese vorausliegende Größe genauer zu 
bestimmen, um den beiden Seiten der modernen Emanzipation der welt-
lichen Macht gleichermaßen gerecht zu werden bzw. sie in ihrem gesuch-
ten dialektischen Zusammenhang zu sehen. Das neuartige Gegenüber-
verhältnis von Staat und Nicht-Staat betrifft zum einen ein in vielfacher 
Weise souverän gewordenes weltliches Machthandeln und zum anderen 
eine gesellschaftliche Autorität, die dieses Handeln für sich eingerichtet 
hat. Bislang hatten wir dieses Verhältnis nur ex negativo bestimmt. We-
der ist die Souveränität der Politik als Totalisierung von Macht um ihrer 
selbst willen zu verstehen noch stellt die Souveränität der Gesellschaft 
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ausschließlich eine Sache des liberalistischen Rationalismus dar. Max 
Weber deutete in seiner Würdigung des politischen Zusammenspiels von 
Gesinnungs- und Verantwortungsethik ein Ineinander von souveräner 
Entscheidungsfreiheit und sachbezogener Verantwortlichkeit dabei an. 
Durch den Grenzbegriff der Verfassung kann dies umfassender bestimmt 
werden. Es gibt vier zentrale Voraussetzungen einer modernen politi-
schen Verfassung, die das reine Staatsrecht überschreiten: a) neue ge-
sellschaftliche Ordnungsideen, b) den historischen Träger dieser Ideen, 
d.h. eine politisch relevante Vergemeinschaftung mit eigener Bildungs-
geschichte (der Volkssouverän), c) eine neuartige diskursive Kontroll-
form, der gegenüber sich auch die Politik bewähren muss, die Öffent-
lichkeit räsonierender Bürger, und d) die differenten gesellschaftlichen 
Bereiche, die darin ihre Interessen und Rationalitätskriterien geltend ma-
chen. Die politische Verfassung garantiert die Zweiseitigkeit der politi-
schen Macht. Die rechtsförmige Bindung der Beherrschten ist durch sie 
untrennbar mit der Eigenbindung des staatlichen Bereichs verbunden. 
Das autonom gewordene Machthandeln stellt auch in dieser Sicht etwas 
völlig anderes dar als einen bloßen Unterwerfungsapparat.

»Der Begriff Verfassungsstaat […] hat zum Ziel, die Organisation und 
Ausübung der staatlichen Gewalt nicht nur an irgendwelche interne Re-
geln zu binden, die eine Ordnung in einem technischen Sinn schaffen. 
Vielmehr soll die staatliche Gewalt an ein fixiertes zweiseitig verbind-
liches Recht gebunden werden, das Machtbegrenzung, Verantwortlich-
keit und Freiheitssicherung bewirkt.« (Böckenförde, 1999, S. 127) 

Daran ist die entscheidende ideelle Verankerung der modernen Verfas-
sung zu erkennen: Der Rechtsstaat ist gebunden an die Ideale der ge-
sellschaftlichen Verantwortlichkeit und der Freiheitssicherung. Er hat 
eine Rahmenordnung herzustellen, die die produktive, also emanzipato-
rischen Idealen verpflichtete Koordination gesellschaftlich konstitutiver 
Interessen in kollektiv bindenden Entscheidungen garantiert. 

»[Der moderne] Staat [ist] als organisierte politische Entscheidungs-
einheit in seiner Tätigkeit funktional auf die Gesellschaft bezogen. Er 
nimmt für die Gesellschaft eine notwendige, ihren Bestand bedingen-
de Erhaltungs-, Sicherungs- und Veränderungsfunktion wahr, indem er 
Verfahren und Instanzen zur friedlichen Konfliktregelung bereitstellt 
(Rechtsschutz und Rechtsdurchsetzung), indem er durch Gesetze die 
Rahmenordnung festlegt und garantiert, innerhalb deren die freie, staat-
lich nicht gelenkte Tätigkeit und Entfaltung der Gesellschaft sich ab-
spielen kann, indem er Gefahren für den Bestand und die Sicherheit 
der Gesellschaft durch eingreifende oder vorbeugende (planend-koor-
dinierende) Maßnahmen abwehrt. Staat und Gesellschaft sind also nicht 
zwei je geschlossene, voneinander isolierte Verbände oder Gemeinwe-
sen, der Staat ist vielmehr die politische Entscheidungseinheit und Herr-
schaftsorganisation für eine Gesellschaft […]; er steht in notwendiger 
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und mannigfacher Wechselbeziehung mit dieser, ohne darum aufzuhö-
ren, von ihr organisatorisch und funktional unterschieden und geson-
dert zu sein.« (Böckenförde, 1976, S. 193) 

Um eine Wechselbeziehung handelt es sich hier, da die Politik einerseits 
in Eigenverantwortung für die Gesellschaft kollektiv zwingende Ent-
scheidungen trifft, aber andererseits dabei als Agent der Gesellschaft im 
Sinne ihrer Wohlfahrt wirkt. Politische Entscheidungen sind nur dann 
legitim, wenn sie im Sinne eines Entwurfs von Gemeinwohl getroffen 
werden. Durch diese Kategorie wird die Dimension der Ordnungsideen 
mit ihren institutionellen Modellen als leitender äußerer Voraussetzung 
von Politik überschritten, da sie auf eine entscheidende Erweiterung des 
Interessenbegriffs verweist. Es geht hier nicht mehr bloß um die Interes-
sen von gesellschaftlichen Gruppen, Bereichen und Verbänden, sondern 
auch um die von Quellen materialer Rationalität jeder Art. Anders ge-
sagt: Die moderne Politik dient der Gesellschaft durch die Einrichtung 
einer Ordnung, die nicht nur der Koordination ihrer institutionellen In-
teressen dient, sondern auch der freien Entfaltung ihrer geistigen Deu-
tungsgrundlagen. Die Politik darf diesen nicht widersprechen und nicht 
in diese eingreifen. Die Kategorie des Gemeinwohls wird uns daher auch 
auf die entscheidende Spur für die gesellschaftstheoretische Interpreta-
tion des Politischen von Kultur führen. 

»Was aber meint Gemeinwohl? […] Man kann es umschreiben und 
auch definieren als Inbegriff der Bedingungen des Leben- und Sich-ent-
falten-Könnens der Menschen als einzelne, in sozialen Gemeinschaften 
und als politisch organisierte Gesamtheit.« (Böckenförde, 1999, S. 212)

Das ist zuzuspitzen: Wenn die moderne Politik sich von einer übergeord-
neten religiösen Moral emanzipiert hat, so versteht sie sich gleichzeitig 
als Erbe des sittlichen Universalismus, wie ihn schließlich die christliche 
Religion als eigene Macht des Geistes neben der weltlichen Macht ver-
treten hatte. In der Moderne tritt an die Stelle der Differenz von geisti-
ger = geistlicher Macht und weltlicher Macht eine Doppelung der weltli-
chen Beerbung der alten geistigen Macht – im Gegenüber-Verhältnis von 
räsonierender Gesellschaft und rationalisierter politischer Macht. Letz-
tere ist in der souveränen Bewältigung ihrer Aufgaben, also der Staats-
zwecke, immer auch ersterer gegenüber verpflichtet. Dabei hat sie nicht 
nur durch geeignete Rahmenbedingungen für ihren Erhalt zu garantie-
ren. Sie besitzt selbst von Grund auf geistige Voraussetzungen, da sie sich 
als bereichs- und funktionsspezifischer Ausdruck der Macht des Geistes 
konstituiert hat, als Frucht leitender Ideale einer universalistisch diffe-
renzierten Gesellschaft mit ihren verschiedenen Trägerschaften. Daher 
darf sie auch nicht deren Deutungsgrundlagen widersprechen. In dieser 
allgemeinen Weise ist der Volkssouverän auch als historischer Träger der 
neuen Gesellschaftsideen zu verstehen. Dieser hat sich ja nicht nur aus 
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den ganz unterschiedlichen Gruppierungen des neuen Mittelstands ge-
speist, sondern auch aus den Experten rationalisierter Tätigkeitsfelder, 
darunter vor allem Journalisten, Intellektuelle, Künstler, Wissenschaftler, 
aufgeklärte Kleriker und Pädagogen. Dazu kommen die Bürger in ihrer 
Privatheit als Vertreter einer neuen, individuierten Lebensweise, die auch 
das Komplement zum öffentlichen Leben darstellt. Diese Dimension des 
Pluralismus besitzt ebenso zentrale Bedeutung wie der geistige Univer-
salismus, der in dieser neuen Konstellation enthalten ist. 

Dabei zeigt sich als entscheidend, dass zur Verpflichtung der Politik 
gegenüber geistigen Standards in besonderem Maße ihre Abhängigkeit 
von dem zentralen Feld der Wertediskussion und -begründung in mo-
dernen Gesellschaften gehört, also von der Öffentlichkeit frei räsonie-
render Bürger und der darin geltenden Macht des besseren Arguments. 

»Die Wirksamkeit des formellen Verfassungsstaates ist daran gebunden, 
daß Garantien oder Sanktionen für die Einhaltung der bestehenden Ver-
fassung vorhanden sind. Erst dadurch gewinnt die Verfassung auch real 
den postulierten, zweiseitig verbindlichen Charakter. Die wichtigste die-
ser Garantien liegt in der schon von Kant beschworenen ›Freiheit der 
Feder‹, das heißt in der Möglichkeit einer freien Presse und öffentlichen 
Meinung. Ist sie lebendig und wird sie vom allgemeinen Bewußtsein 
getragen, macht sie eine Nichtbeachtung der Verfassung wegen der zu 
befürchtenden Folgen politisch-praktisch unmöglich.« (ebd., S. 128f.) 

Die Öffentlichkeitsbindung gilt für die moderne Politik doppelt: intern 
und extern. Sie selbst stellt als eine Frucht der Aufklärung auch eine Re-
präsentanz dieses Prinzips dar. Sie enthält es in sich, da ihre Entschei-
dungen »unter Zustimmung der Volksrepräsentation in einem durch 
Diskussion und Öffentlichkeit gekennzeichneten Verfahren zustande 
[kommen].« (Böckenförde, 1976, S. 69) Darin liegt der Sinn des Parla-
ments als dem Ort, in dem die Legislative ihre Vorhaben diskursiv zu 
legitimieren hat, bevor sie dem autonomen Verantwortungsbereich der 
Exekutive übergeben werden. Extern hat die Politik sich der Autori-
tät diskursiv anerkannter Wert- und Deutungsstandards zu beugen, wie 
sie sich in den unterschiedlichen Praxisbereichen ausdifferenziert haben, 
etwa in den Erfahrungswissenschaften, der autonomen Kunst, dem mo-
dernen Recht oder auch im Raum privater Beziehungen. Das hat im de-
liberativen Modell zur Erhebung des rationalen Diskurses als Grundlage 
politischer Entscheidungen geführt. Bevor wir aber von hier aus den letz-
ten Schritt zur gesellschaftstheoretischen Bestimmung des Verhältnisses 
von Kunst bzw. Kultur und Politik machen, müssen wir uns noch einem 
Einwand stellen, der möglicherweise immer bohrender geworden ist.

Selbstverständlich hat dieses Modell moderner Politik, das sie an lei-
tenden universalistischen Ideen orientiert sieht, immer wieder heftige 
Kritik auf sich gezogen. Dieses sei naiv idealistisch oder ideologisch, 
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würde am Ende die Politik zur Sache von Philosophen machen wol-
len und die reale Ungerechtigkeit hinter der vornehmen Oberfläche aus 
Freiheits-, Gerechtigkeits- und Gemeinwohlverlautbarungen verschlei-
ern. Daran konnten auch soziologische Strukturanalysen, wie die exem-
plarische Soziohistorie des Bürgertums von Lepsius, nichts ändern. Die-
se zeigt zwar, dass die postfeudalen Mittelstände sich nicht allein auf der 
Basis ihrer materiellen Interessen vergesellschaften konnten, sondern erst 
durch ihre gemeinsame Orientierung an den bereits vorliegenden Ord-
nungsideen der Aufklärung (s. Lepsius, 1990, S. 161f.). Aber auch wenn 
sich in dieser Studie die alte Trennung von materialistischer und geistes-
geschichtlicher Analyse als hinfällig erweist, könnte man doch auf dem 
Einwand beharren, dass die neue ideelle Orientierung selbst nur Aus-
druck eines Klasseninteresses gewesen sei. Unterlagen nicht auch die 
Gründungsinstitutionen der bürgerlichen Öffentlichkeit starken Zu-
gangsbeschränkungen? (s. Negt & Kluge, 1972) Damit wäre auch die 
autonome Kunst am Ende nichts weiter als eine ideologische Ausstat-
tungswelt für Privilegierte. Man braucht für diesen Einwand noch nicht 
einmal Marx, Engels oder Bourdieu zu bemühen – liefert ihn nicht die 
Theorie des Verfassungsstaates selbst ganz überdeutlich? Dessen Idea-
le wurden 

»in der Französischen Revolution und durch die bürgerliche Frei-
heitsbewegung in einer spezifischen Weise [realisiert], die den Charak-
ter der Gesellschaft als Erwerbsgesellschaft begründet. Die tragenden 
Elemente sind die Herstellung und Gewährleistung der (bürgerlichen) 
Rechtsgleichheit, der allgemeinen Erwerbs- und Vertragsfreiheit, der 
Freizügigkeit und der Garantie des erworbenen Eigentums. [Deren] Aus-
gangs- und Bezugspunkt [ist] die freie, selbstbestimmte und erwerbsori-
entierte Einzelpersönlichkeit […] [Aber] die Trias von Rechtsgleichheit, 
Erwerbsfreiheit und Garantie des erworbenen Eigentums baut nicht nur 
alte Privilegien ab, sie ermöglicht zugleich die volle Entfaltung der natür-
lichen und besitzbestimmten Ungleichheit der Menschen, aus der sich im 
Zuge des ökonomischen Prozesses dann, vermittelt durch die Garantie 
des Eigentums, die soziale Klassenspaltung ergibt. So ist es die Gesell-
schaft selbst, die aus heraus (neue) und soziale Ungleichheit und Unfrei-
heit hervorbringt und den Staat mit dem Problem der ›sozialen Frage‹ 
konfrontiert.« (Böckenförde, 1976, S. 190) 

Auf einen Punkt gebracht: Die formale Gleichheit der Individuen repro-
duziert ihre materiale Ungleichheit. Aber bereits aus der zitierten Formu-
lierung geht hervor, dass die Lösung der sozialen Frage nicht außerhalb 
der Idee des Verfassungsstaates liegt, sondern ihr selbst zugehört. Von 
Anfang an steckte in den emanzipativen bürgerlichen Ordnungsideen 
ein innerer Widerspruch, nämlich der zwischen Freiheit und Gleichheit. 
Dieser zeigte sich schnell im verfassungsinternen Parteiengegensatz zwi-
schen liberalistischer und republikanischer bzw. kommunitaristischer 
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Interpretation der aktiven Staatsbürgerschaft. Jürgen Habermas hat die-
sen auf den Punkt gebracht: 

»In der von Locke ausgehenden liberalen Tradition des Naturrechts hat 
sich ein individualistisches-instrumentalistisches, in der auf Aristoteles 
zurückgreifenden republikanischen Tradition der Staatslehre ein kom-
munitaristisch-ethisches Verständnis der Staatsbürgerrolle herauskris-
tallisiert. […] Nach liberaler Lesart unterscheiden sich die Staatsbürger 
nicht wesentlich von Privatleuten, die ihre vorpolitischen Interessen ge-
genüber dem Staatsapparat zur Geltung bringen; nach republikanischer 
Lesart aktualisiert sich die Staatsbürgerschaft allein in der kollektiven 
Selbstbestimmungspraxis.« (Habermas, 1998, S. 640). 

In dieser spannungsvollen Wertekonstellation ist die ganze Bandbreite 
an möglichen Regierungsformen der Moderne, deren Für und Wider wir 
hier nicht weiter debattieren können und müssen, enthalten. Entschei-
dend ist für uns, dass die leitenden emanzipativen Ideen, die dem mo-
dernen Staat zugrunde liegen, nicht mit den Gehalten einer bestimmten 
politischen Richtung identifiziert werden können – in kritischer Perspek-
tive vorzugsweise mit der bürgerlich-liberalistischen. 

Jetzt können wir im Anschluss an Ernst Fraenkel die Kategorie der 
politischen Gemeinwohlverpflichtung so verallgemeinern, dass sie auch 
die Interessen der pluralistisch differenzierten Kultur mit einbegreift, da-
mit auch die Wertkriterien der autonomen Kunst. Dazu bietet Fraenkel 
zwei zentrale Argumente an. 1) Zunächst verweist er auf die Unverzicht-
barkeit eines Ideals von Wohlfahrt für das politische Handeln und seine 
Theorie. Damit tritt er soziohistorischen Analysen des Bürgertums wie 
der von Lepsius politiktheoretisch an die Seite. Er verweist sogar dar-
auf, dass ein leitender Wertkodex nicht nur ein konstitutives Merkmal 
der Moderne, sondern von Politik überhaupt darstellt. Dies würde sich 
auch daran zeigen, dass selbst totalitäre Systeme, nicht anders als frei-
heitliche, eigene Versionen davon für sich reklamieren müssen. Fraen-
kel spricht hier ganz im Sinne von Max Webers Modell der Legitimati-
on von Herrschaft als tragender Voraussetzung dauerhafter politischer 
Macht (s. Weber, 1973): 

»Weil die Repräsentanten beider Regierungssysteme davon durchdrun-
gen sind, daß auf die Dauer kein Staat bestehen kann, der nicht den An-
spruch darauf erhebt, Exponent des Gemeinwohls zu sein, lehnen sie 
übereinstimmend die These zahlreicher soziologischer Enthüllungsthe-
oretiker ab, daß die Idee des Gemeinwohls eine Chimäre sei.« (Fraen-
kel, 1991, S. 300) 

Ulrich Oevermann formuliert es noch etwas drastischer. Diese Idee 

»könnte […] als blauäugig idealistisch denunziert werden mit dem 
fraglos richtigen Hinweis auf faktisch ungeheuerliche Ungerechtigkei-
ten und Gemeinwohlverletzungen, die konkrete Herrschaftssysteme zu 
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verantworten haben. Dabei würde aber analytisch die folgende entschei-
dende Differenz mißachtet werden. Unabhängig von dem faktischen 
Ausmaß an Ungerechtigkeit und Gemeinwohlverletzung ist jedes Herr-
schaftssystem dieser Welt zwingend darauf angewiesen, sich im Namen 
irgendeines wie immer auch inhaltlich konkretisierten Gerechtigkeits-
entwurfs zu legitimieren. Ein Herrschaftssystem, das sich explizit statt 
dessen auf die Durchsetzung von Ungerechtigkeit gründen wollte, wäre 
sofort zum Scheitern verurteilt. Ein solche ist auch nirgendwo in Ge-
schichte nachzuweisen. Hierin sehe ich eine ebenso elementare wie zen-
trale Universalie der menschlichen Gesellschaft.« (Oevermann, 1996, 
S. 83)

Dann ist aber politische Herrschaft immer schon in einen Diskurs über 
gesellschaftliche Wertideale mit seinen spezifischen Standards eingebet-
tet, ohne jedoch, und das ist zentral, an Verfahren der rationalen Gel-
tungsbegründung gebunden zu sein. Fraenkel darf sich auf den prozedu-
ralen Entwurfscharakter von Praxis im Allgemeinen berufen. Diese hat 
sich einerseits ins Offene hinein zu entscheiden, ohne Möglichkeit vor-
wegnehmender Absicherung. Sie steht aber gleichzeitig immer auch un-
ter der (prinzipiellen) Verpflichtung der nachträglichen Begründung ih-
res Vorgehens. Der von Fraenkel unterstellte unbefragte Grundkonsens 
gegenüber tragenden Werten gesellschaftlicher Kooperation, der consen-
sus omnium, stellt sich also je neu in je konkreten politischen Problem-
lösungen her. Daran schließt sich das zweite für uns zentrale Argument 
von Fraenkel an: 2) Dieser Konsens bildet die Kehrseite einer unauf-
hebbaren Negativität bzw. Pluralität der gesellschaftlichen Interessen-
lagen. Fraenkel macht mit seinem Pluralismusmodell geltend, dass sich 
der consensus omnium, auf den keine Legitimation von Herrschaft ver-
zichten kann, niemals in einer argumentativen Aufhebung der divergie-
render Interessen vollziehen kann. Damit befreit er das Modell des legi-
timatorischen Wertediskurses von seiner rationalistischen Verkürzung. 
Wie Weber geht auch er davon aus, dass gültige, also gemeinwohlverant-
wortliche, politische Entscheidungen sich nicht, wie es das deliberative 
Modell immer wieder nahelegt, auf ein im Prinzip alle Parteien überzeu-
gendes Vernunftinteresse stützen können. Vielmehr spricht er von einem 
Wechselverhältnis zwischen öffentlicher Geltungsbindung und auto-
nomem politischem Entscheidungshandeln. Dieses kann seinen Wert-
bezug aus zwei Gründen nicht theoretisch-allgemein geltend machen, 
sondern nur praktisch, in actu. Erstens gibt es für wirklich wesentliche 
politische Entscheidungen keine höhere Ableitungsperspektive, sie müs-
sen, wie das für die Lösung von Problemsituation generell gilt, zunächst 
ohne Netz, intuitiv gefällt werden. Zweitens vertreten politische Oppo-
nenten verschiedene Interpretationen der gemeinsamen Wertebasis, die 
nicht konsensuell vereinheitlicht werden können. Max Weber sprach 
hier gerne von einem Streit der Dämonen (s. Weber, 1980, S. 554). Der 
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unter Entscheidungszwang stehende politische Diskurs kann sich also 
nur in einer fortgesetzten Folge von Kompromissen vollziehen, die stets 
erst je nachträglich beurteilbar sind. Anders gesagt: Die gesellschaftlich 
geltenden Ordnungsideen können nur im Gang durch das Nadelöhr ei-
ner nach ihren eigenen Entscheidungskriterien problemlösenden Politik 
realisiert werden. 

Mit Fraenkels Pluralismusmodell lässt sich der Begriff des politischen 
Handelns als staatlich autonome Realisierung von Anforderungen des 
Nicht-Staats entscheidend erweitern. Fraenkel macht eine basale Hete-
rogenität der Praxisformen in einer modernen Gesellschaft geltend, aus 
deren Ansprüchen die Politik ihren Gemeinwohlbegriff je neu, also a 
posteriori (Fraenkel, 1991, S. 291), zu gewinnen hat. Erst mit Blick auf 
diese Situation zeigt sich die autonomisierte Politik als Kunst und der 
Totalitarismus als ihr Gegenteil, auch wenn gerade dieser sich gerne als 
höchste ästhetische Gestaltung bespiegelt. 

»Ein Volksbegriff, der die differenzierte Gesellschaft als Prämisse ak-
zeptiert und das Streben nach absoluter Homogenität ablehnt, weil es 
letzten Endes zum Totalitarismus führt, liegt dem so schwer zu begrei-
fenden pluralistischen Staatsbegriff zugrunde. Die pluralistische Demo-
kratie ist nicht nur die schwerst zu begreifende Staatsform, sondern auch 
die schwerst zu handhabendste « (ebd., S. 291) 

Fraenkel vereint die liberalistische und die kommunitaristische Perspek-
tive, da er den Begriff des Interesses nicht nur für das freie Individuum, 
sondern gleichzeitig für Aggregate, also für Gruppen und Verbände in 
ihrer nicht auflösbaren Heterogenität verwendet. 

»Der Pluralismus beruht auf der Vorstellung, daß die Entscheidung über 
die Grundfrage einer jeden Politik, was jeweils als das bonum commune 
anzusehen sei, in einer Demokratie nur autonom und in dem notwen-
digerweise heterogenen Staat einer zugleich freien und differenzierten 
Gesellschaft lediglich unter aktiver Mitwirkung der autonomen Grup-
pen zustande kommen kann.« (ebd., S. 324)

Diese Ausdehnung des Interessenbegriffs lässt sich folgenreich radikali-
sieren, indem man ihn über die Dimension der autonomen Gruppen hi-
naus auf alle Formen autonomer Praxis in einer differenzierten Gesell-
schaft bezieht. Dazu bietet sich für unsere Zwecke vor allem das Modell 
des Politischen von Chantal Mouffe an, da es wie kein anderes auch die 
Dimension der autonomen Kunst mit einbezieht. Mouffe versteht die-
se als kritische Artikulationsform sui generis mit politischer Relevanz. 
Ihr Modell des Politischen liest sich dabei streckenweise wie eine Vari-
ante von Fraenkels Pluralismustheorie. Dessen Negativitätsvorstellung 
entspricht genau Mouffes agonistischem Begriff des Politischen. Dieses 
besteht aus der heterogenen Totalität aller produktiven Verfahrenswei-
sen von Praxis in ihrem jeweiligen gesellschaftlichen Geltungsanspruch. 
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Politik lässt sich so als jener Bereich verstehen, der die Aufgabe hat, die-
se Anspruchsvielfalt unter einer leitenden Gemeinwohlidee kollektiv bin-
dend zu koordinieren. Mouffe spricht also im Kern von einer Dialektik 
zwischen der Ordnung der Politik und den Antagonismen der Gesell-
schaft, die das Politische darstellen. 

»Mit dem ›Politischen‹ meine ich die Dimension des Antagonismus, die 
ich als für menschliche Gemeinschaften konstitutiv betrachte, während 
ich mit ›Politik‹ die Gesamtheit der Verfahrensweisen und Institutionen 
meine, durch die eine Ordnung geschaffen wird, die das Miteinander der 
Menschen im Kontext seiner ihm vom Politischen auferlegten Konflikt-
haftigkeit organisiert.« (Mouffe, 2017, S. 16) 

Dabei macht Mouffe klar, dass sie die politische Organisation nicht als 
reinen Betrieb sieht, in dem Legitimität durch effiziente formale Verfah-
ren und Expertenwissen geschaffen würde. 

»Wie ich meinen Schriften wiederholt betont habe, sind politische Fra-
gen nicht einfach nur fachspezifische, von Experten zu lösende Proble-
me. Echte politische Fragen schließen immer Entscheidungen ein, die 
eine Wahl zwischen gegensätzlichen Alternativen erfordern.« (Mouf-
fe, 2016, S. 23) 

Und diese Wahl muss, wie Mouffe im Einklang mit Max Weber betont, 
im leidenschaftlichen Machtkampf zwischen nicht homogenisierbaren 
Wertepositionen durchgesetzt werden. 

Auch Mouffe macht die Negativität des Politischen gegenüber jeder 
Politik der obersten Synthese geltend. Es sei wichtig, 

»sich die Dimension der radikalen Negativität vor Augen zu führen, die 
sich in der omnipräsenten Möglichkeit des Antagonismus manifestiert. 
Diese Dimension behindert […] die vollständige Totalisierung der Gesell-
schaft und steht der Möglichkeit einer Gesellschaft jenseits von Spaltungen 
und Machtkämpfen entgegen. Dies wiederum macht es notwendig, sich 
mit dem Fehlen eines letzten Urgrundes abzufinden und sich mit der Un-
entscheidbarkeit, von der jede Ordnung durchdrungen ist.« (ebd., S. 21) 

Wie Fraenkel sieht auch Mouffe den Liberalismus als defizitäre Form 
demokratischer Politik an, da dieser die rationale Aufhebung der gesell-
schaftlichen Antagonismen postulieren würde 

»Diese Tatsache kann die vorherrschende Strömung im liberalen Den-
ken, die von einem rationalistischen, individualistischen Ansatz geprägt 
ist, nicht erfassen, und darum ist der Liberalismus unfähig, ein adäqua-
tes Modell der pluralistischen Natur der sozialen Welt, einschließlich der 
mit dem Pluralismus verbundenen Konflikte, zu entwickeln. Dabei han-
delt es sich um Konflikte, für die es niemals eine rationale Lösung ge-
ben kann, und daraus ergibt sich die Dimension des Antagonismus, die 
menschliche Gesellschaften charakterisiert.« (ebd., S. 23)

© Velbrück Wissenschaft 2022



27

Ihre radikale Ablehnung des rationalistischen Handlungsmodells führt 
Mouffe dazu, den Liberalismus in einem Zug mit der Deliberation und 
ihrem bedeutendsten Theoretiker, Jürgen Habermas, zu verwerfen. 
»[Meine Vorstellung von Öffentlichkeit] unterscheidet sich unverkenn-
bar sehr deutlich von der von Jürgen Habermas, dem zufolge die ›öffent-
liche Sphäre‹ der Ort ist, an dem die auf einen rationalen Konsens abzie-
lende Deliberation stattfindet.« (ebd.:142) Auch wenn sie sich in ihrer 
Abgrenzung gegenüber dem handlungstheoretischen Rationalismus do-
siert auf Carl Schmitt bezieht, heißt das nicht, dass sie dessen irrationa-
listischen Dezisionismus einfach teilen würde. Vielmehr möchte sie dabei 
geltend machen, dass der Entscheidungscharakter politischen Handelns 
sich der Dichotomie von rational und irrational entzieht. Auch wenn po-
litische Entscheidungen sich ohne Möglichkeit der vorausgehenden Be-
gründung ins Offene hinein zu vollziehen haben, unterliegen sie dennoch 
stets der nachträglichen diskursiven Kritik. Aus diesem Grund spielt für 
Mouffe bei aller Kritik an Habermas die Instanz der Öffentlichkeit kei-
ne geringere Rolle als für diesen. Politik sieht sie in der Kunst, Antago-
nismen agonistisch zu transformieren. Dazu werden die Entscheidungs-
optionen öffentlich artikuliert und vor dem Tribunal der Öffentlichkeit 
alleinverantwortlich, also hegemonial, vertreten. Auch aus ihrer Sicht gilt 
hier zusammen mit dem Zwang zur diskursiven Legitimität von Herr-
schaft stets die Bezugnahme auf gemeinsame universalistische Grund-
werte, die hinter dem unaufhebbaren Dissens zu finden sind.

»Die zentrale Frage lautet demnach, wie die für jedwede Politik kon-
stitutive Unterscheidung zwischen ›uns‹ und ›denen‹ so gestaltet wer-
den kann, dass sie mit der Anerkennung des Pluralismus vereinbar ist. 
[…] demokratische Politik setzt voraus, die ›Anderen‹ nicht als Feinde 
wahrzunehmen, die es zu vernichten gilt, sondern als Kontrahenten, de-
ren Ideen es zwar – mit aller Schärfe – zu bekämpfen gilt, deren Recht, 
für diese Ideen einzutreten, aber nicht infrage gestellt werden darf. […] 
Aus agonistischer Perspektive ist die zentrale Kategorie demokratischer 
Politik die Kategorie des ›Kontrahenten‹, des Opponenten, mit dem man 
grundlegende demokratische Prinzipien wie das Ideal ›allgemeiner Frei-
heit und Gleichheit‹ teilt, bei deren Interpretation man jedoch unter-
schiedlicher Auffassung ist. Kontrahenten bekämpfen einander, weil sie 
wollen, dass ihre Interpretation dieser Prinzipien hegemonial wird, stel-
len aber das legitime Recht ihrer Kontrahenten, für ihre Position zu 
streiten, nicht infrage. Dieser Widerstreit zwischen Kontrahenten stellt 
die ›agonistische Auseinandersetzung‹ dar, die Grundbedingung einer le-
bendigen Demokratie ist.« (ebd., S. 28f.)

Man muss nun, um die Rolle der Kunst in diesem Modell genauer zu 
beurteilen, sehen, dass Mouffe von zwei unterschiedlichen Ebenen der 
agonistischen Auseinandersetzung spricht, die quer zueinander stehen. 
Die Öffentlichkeit des hegemonialen Kampfes zwischen politischen 
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Kontrahenten stellt nur die eine dar. Es gibt dazu noch die öffentlichen 
Konfrontation zwischen Artikulationsformen der Politik auf der einen 
Seite und solchen der Kultur auf der anderen. Dabei führt Mouffe vor 
allem die Kunst ins Feld, aber nicht, und das ist entscheidend, die enga-
gierte Kunst. Diese gehört ja der Ebene des politikinternen Symboldis-
kurses an, ohne über die für diese Ebene spezifischen Artikulationsmit-
tel zu besitzen. 

»Die Bedeutung der hegemonialen Perspektive auf künstlerische Prak-
tiken und ihr Verhältnis zur Politik liegt in dem Schlaglicht, das sie auf 
die Tatsache wirft, dass die hegemoniale Konfrontation nicht auf die 
traditionellen politischen Institutionen beschränkt ist.« (ebd., S. 138) 

Es ist bedauerlich, dass Mouffe hier zwar auf der einen Seite die Tür 
dafür öffnet, auch die Kunst als Partei in dem gesellschaftlich relevan-
ten hegemonialen Kampf mit aufzunehmen, diese aber andererseits als 
Artikulationsform nicht klar genug erfasst. Sie bestimmt das Politische 
der künstlerischen Artikulation auf zwei unterschiedliche Weisen, die sie 
nicht hinreichend unterscheidet. Im Zentrum steht eine Würdigung der 
ästhetischen Artikulation, die sich direkt mit Adornos Unterscheidung 
zwischen lebendiger und verdinglichter Erfahrung berührt. Das Politi-
sche der Kunst würde in ihrer kritischen Qualität bestehen, und diese 
wiederum zeige sich in der ästhetischen Destruktion von Weltvorstel-
lungen, die zu undurchschauten Schematisierungen subjektiver Identi-
tät führen. Mouffe stützt sich dabei vor allem auf Gramscis Theorie des 
Common Sense. Dieser wird hier verstanden als die gesellschaftliche Ba-
sis für Identitätsbildung im Allgemeinen. Mouffe spricht von der 

»zentrale[n] politischen Bedeutung dessen, was in der Regel als ›Zivilge-
sellschaft‹ bezeichnet wird. Sie ist der Ort, an dem, wie Antonio Gram-
sci argumentiert hat, eine bestimmte Vorstellung von der Welt heraus-
gebildet und eine spezifische Sichtweise der Realität definiert wird – das, 
was Gramsci als ›Common Sense‹ bezeichnet: das Terrain, auf dem spe-
zifische Formen der Subjektivität konstruiert werden. Darüber hinaus 
betonte Gramsci wiederholt, wie wichtig kulturelle und künstlerische 
Praktiken für die Herausbildung und die Verbreitung des ›Common Sen-
se‹ seien, und unterstrich damit die entscheidende Rolle, die diesen Prak-
tiken im Hinblick auf die Reproduktion oder Disartikulation einer be-
stehenden Hegemonie zukommt. Wenn er das Ergebnis einer diskursiven 
Artikulation ist, so kann man den ›Common Sense‹ durch gegenhegemo-
niale Interventionen verändern, und dabei können kulturelle und künst-
lerische Praktiken eine Schlüsselrolle spielen.« (ebd., S. 138) 

Auch wenn in der Theorie der hegemonialen Artikulation der Begriff der 
Autonomie mit enthalten ist – hegemonial und autonom stellen nur ver-
schiedene Bezeichnungen für denselben Sachverhalt dar – fehlt es darin 
doch an einer hinreichenden Bestimmung der Souveränität der Kunst. 
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Damit kann auch ihr eigener politischer Charakter nicht unmissver-
ständlich benannt werden. Der Begriff des Common Sense ist zu unklar, 
um den Charakter einer anti-hegemonialen Kunsterfahrung genau zu er-
fassen. Handelt es sich bei dieser nur um künstlerische Möglichkeiten, 
mit leitenden Formen des Alltagswissens zu spielen, oder um den Ein-
fluss der Kunst auf die ästhetische Basis von subjektiver Erfahrung über-
haupt, also unterhalb des Alltagswissens? Sollte letzteres gelten, müsste 
die künstlerisch gesteigerte ästhetische Erfahrung als autonome Stimme 
des Politischen geltend gemacht werden. Dafür reichen Mouffes Beispie-
le aber nicht aus, da sie sich nur auf die Disartikulation politischer Deu-
tungsmuster beziehen. Die Qualität der künstlerischen Entschleierung 
reduziert sich dabei auf eine Entideologisierung des politischen Bewusst-
seins und die Erweckung von praktischen Veränderungswünschen. Der 
Bezug auf die behauptete ästhetische Sensibilisierung gegenüber subku-
tanen Verdinglichungsmustern ist darin nicht mehr zu sehen. So macht 
Mouffe auch keinen Unterschied zwischen Installationen und den Ak-
tionen der Yes Men, also zwischen künstlerischer Gestaltung und den 
didaktischen Effekten von strukturellen Täuschungsmanövern. Schließ-
lich gewinnt ihr Kunstbegriff auch nicht hinzu, wenn sie die kritische 
Qualität traditioneller kultureller Institutionen gegen die konsumisti-
sche Eventisierung der Aktionsästhetik hervorhebt. Mehr als die ästhe-
tische Entideologisierung des Bewusstsein ist auch hier nicht in Sicht. 
»Was Museen betrifft, so bin ich überzeugt, dass Museen und Kunst-
einrichtungen […] dazu beitragen können, das ideologische Grundge-
rüst der Konsumgesellschaft zu unterminieren.« (ebd., S. 153) Dem ist 
vollends beizupflichten, allerdings würde man gerne genauer wissen, wie 
die Struktur dieser Subversion aussieht. Dafür jedoch bedürfte es einer 
kunstästhetischen Erweiterung der Theorie des Politischen – man kann 
sagen, einer Verbindung von Mouffe und Adorno. 

Diese Einschränkung ist misslich, da sie Mouffes vielversprechende 
Ausdehnung des Politischen auf das künstlerische Handeln blockiert. 
Für die Würdigung von Kultur als eigenständigem Bereich des Politi-
schen führt dessen symboltheoretische Interpretation bei Habermas ei-
nen Schritt weiter. Habermas verlegt die Basis des Politischen von den 
politischen Ideen, wie sie sich innerhalb spezifischer gesellschaftlicher In-
teressenlagen entwickelt haben, auf die zugrundliegenden symbolischen 
Ordnungen überhaupt. Man kann so von einer doppelbödigen Legiti-
mität sprechen: also von der erforderlichen grundlegenden kulturellen 
Legitimität politischer Legitimitätsmuster. Die politische Legitimität be-
misst sich auch an ihrem Verhältnis zu tragenden bzw. legitimen kultu-
rellen Weltinterpretationen. In vormodernen Zeiten wurde erstere direkt 
durch zweitere artikuliert.
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»Das Politische bezeichnet das symbolische Feld, mit dessen Hilfe sich 
die ersten staatlich organisierten Gesellschaften ein Bild von sich selbst 
gemacht haben. Die Spuren des Politischen führen in die Vorvergangen-
heit früher Hochkulturen […]. Dort wurde um die Wende vom 4. zum 
3. Jahrtausend die gesellschaftliche Integration von Verwandtschafts-
strukturen auf die hierarchische Herrschaftsform von Königen umge-
stellt. Mit dem evolutionär neuen Komplex von Recht und politischer 
Macht entstand eine ganz neue Art von Legitimationsbedarf: Dass einer 
oder einige alle kollektiv bindende [es steht hier nicht ›bindenden‹ FZ] 
Entscheidungen treffen dürfen, versteht sich nicht von selbst. Erst die 
überzeugende Verknüpfung der Herrschaft mit religiösen Glaubensvor-
stellungen und Praktiken sicherte den Herrschern in der Bevölkerung 
Autorität und Rechtsgehorsam.« (Habermas, 1992, S. 240f.) 

Bereits auf dieser Stufe kommt die Dialektik von politischer Herrschaft 
und einer eigenen Rechtsinstanz, zunächst noch als Bestandteil der lei-
tenden Glaubensvorstellungen, zur Geltung.

»Während die Rechtsordnung durch die Sanktionsmacht des Staates sta-
bilisiert wurde, musste die politische Herrschaft wiederum von der legi-
timierenden Kraft eines sakralen Rechts zehren, um als gerecht akzep-
tiert zu werden.« (ebd., S. 241)

Wenn Habermas hier die Legitimität politischer Herrschaft von ihrer 
kulturellen Legitimität, die sich bemisst an den symbolischen Kriterien 
tragender Weltbilder, abhängig sieht und nicht umgekehrt die Legitimi-
tät der Weltbilder vom Willen der politischen Herrschaft, so drückt er 
damit nicht bloß eine Eigenart vormoderner Gesellschaften aus. Leiten-
de kulturelle Weltdeutungen sind auch in rationalisierten Gesellschaften 
eine tragende Qualität des Politischen. Sie bilden dort jene Macht des 
argumentativen Geistes, dem gegenüber jede Politik sich zu bewähren 
hat. Gaetano Mosca hat dies auf den Punkt gebracht: 

»Herrschende Klassen legitimieren ihre Macht nicht ausschließlich 
durch die Tatsache ihrer Ausübung, sondern versuchen, ihr eine mo-
ralische und gesetzliche Basis zu verschaffen, indem sie sie als logische 
und notwendige Konsequenz von Lehren und Überzeugungen repräsen-
tieren, welche generell anerkannt und akzeptiert sind.« (zit. in: Lenski, 
1973, S. 83) 

Habermas konnte dies auch und gerade an der Macht der Kunst bzw. 
der Literatur zeigen. Das Politische der Kultur, also die immanenten An-
sprüche ihrer Geltungskriterien an die Politik, ging der modernen Politik 
voraus bzw. gehörte zu den Voraussetzungen für das politische Feld der 
Moderne. Die Arena der Öffentlichkeit, auf der die politischen Kämpfe 
in der modernen Gesellschaft artikuliert und ausgefochten werden, ent-
stand aus dem literarischen Diskurs. 
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»Der Prozeß, in dem die obrigkeitlich reglementierte Öffentlichkeit vom 
Publikum der räsonierenden Privatleute angeeignet und als eine Sphä-
re der Kritik an der öffentlichen Gewalt etabliert wird, vollzieht sich 
als Umfunktionierung der schon mit Einrichtungen des Publikums und 
Plattformen der Diskussion ausgestatteten literarischen Öffentlichkeit. 
Durch diese vermittelt, geht der Erfahrungszusammenhang der publi-
kumsbezogenen Privatheit auch in die politische Öffentlichkeit ein.« 
(Habermas, 1969, S. 69) Kurz gesagt: »Die politische Öffentlichkeit geht 
aus der literarischen hervor; sie vermittelt durch öffentliche Meinung 
den Staat mit Bedürfnissen der Gesellschaft.« (ebd., S. 46)

Zu den Stimmen der Öffentlichkeit gehören hier nicht nur kulturelle Be-
reiche, Verbände, Medien und individuelle Protagonisten, sondern auch 
die Gebilde selbst mit den von ihnen verkörperten symbolischen Gel-
tungsansprüchen. Und diese zeigen sich nicht nur in Kommentaren zu 
politischen Inhalten, wie in den Beispielen von Chantal Mouffe, son-
dern in ihren autonomen Formen. Man muss also bei der Bestimmung 
des Gemeinwohlbezugs von Politik nicht nur über Fraenkel hinausge-
hen, sondern auch über Mouffe. Genauer gesagt hat man hat ihre eige-
nen Argumente noch stärker auszuloten und ihre an Gramsci angelehnte 
erfahrungstheoretische Interpretation des Politischen der Kunst werkäs-
thetisch zu vertiefen. Auch das Werk bildet eine hegemoniale Stimme des 
Politischen, die es öffentlich artikuliert. Dafür bedarf es aber einer Ra-
dikalisierung des soziologischen Symbolbegriffs im Sinne einer Theorie 
der symbolischen Formen. Die Soziologie hat keine Probleme damit, In-
stitutionen als symbolische Formen von Praxis zu begreifen. Diese ent-
halten nicht nur Symbole oder verweisen nicht nur auf solche. Sie sind in 
sich selbst symbolisch strukturiert als normative Repräsentationen von 
handlungsleitenden Weltdeutung. 

»Institutionelle Gefüge erfüllen ›Aufgaben‹, erbringen Leistungen, las-
sen sich insofern funktional beschreiben: zugleich sind sie immer nor-
mativ verfaßt. Entscheidend für die Analyse des ›Institutionellen‹ ist, 
daß alle diese Aspekte in eine symbolische Darstellungsform [Chantal 
Mouffe spricht von Artikulationsformen, Anmerkung FZ] eingefügt 
werden, mittels derer Eigenwert und Eigenwürde eines jeweiligen Ord-
nungsarrangements behauptet und Normerfüllung erwartet werden 
kann, auch Folgebereitschaft und Anerkennung der Geltung.« (Reh-
berg, 2014, S. 86)

Das lässt sich aber auf alle Handlungsformen übertragen. Jede Praxis re-
präsentiert in ihrer Form eine leitende Interpretation von Welt, von der 
Ebene der aktuellen Situation bis hin zum Universum, mit immanenten 
Kriterien der Geltung. Das zeigt sich auch daran, dass jede Praxis zur 
diskursiven Selbstbegründung ihrer Entscheidungen verpflichtet ist. Wir 
haben bereits gehört, dass diese immer erst nachträglich möglich ist, es 
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gilt also die Dialektik von Entscheidungszwang und Begründungsver-
pflichtung (s. Oevermann, 1995, S. 36ff.). Dabei ist natürlich zu unter-
scheiden zwischen Geltungsbegründungen, die privat geäußert werden, 
und öffentlichen Artikulationsformen. Unter diesen wiederum sind für 
uns jene besonders interessant, die Aufschluss gewähren über das Ver-
hältnis von Kunst und Politik. Wir sehen an dieser Stelle aber auch, dass 
man sich diesem Verhältnis nicht nähern kann, ohne gleichzeitig auch 
alle anderen öffentlichen Sektoren moderner Gesellschaften mit in den 
Blick zu nehmen, die Erfahrungswissenschaften, die therapeutischen Be-
rufe, die rationalisierte Rechtsprechung, die Pädagogik, den modernen 
Kapitalismus usw., also die gesamte antagonistische Pluralität des Poli-
tischen – was hier natürlich nicht das Thema sein kann. Alle diese Berei-
che repräsentieren miteinander den öffentlichen Teil des Nicht-Staates, 
dessen Interessen der Staat zu achten und in kollektiv bindenden Ent-
scheidungen zu koordinieren hat. Darin bilden die Kunst und die Erfah-
rungswissenschaften ein Komplement. Sie vollbringen von zwei polaren 
Seiten her stellvertretend für die Primärpraxis eine methodisch speziali-
sierte Auslotung ihre konstitutiven Erfahrungsgrundlagen: die Wissen-
schaft, indem sie die Möglichkeiten der begrifflichen Erkenntnis über-
prüft und ausweitet, die autonome Kunst, indem sie die Möglichkeiten 
der ästhetischen Erfahrung maximiert. Von Anfang an bestand die gesell-
schaftliche Bedeutung beider auch darin, herrschende Überzeugungen zu 
delegitimieren und der Macht des besseren Arguments das Feld zu berei-
ten. Das gilt auch für die autonome Kunst, zu der nicht nur ihr Werkbe-
stand gehört, sondern gleichursprünglich auch, wie wir etwa von Haber-
mas gehört haben, ihr Diskurs über Gelingenskriterien, also Kunstkritik 
und ein räsonierendes Publikum. Es gibt keine Kunst an sich außerhalb 
dieser Konstellation. 

»Ist das Werk einmal dem Urteil der Menschen entzogen, geht es unter 
entsetzlichen Qualen zugrunde. Ein Werk, das als reiner kreativer Akt 
angesehen wird und dessen Funktion mit seiner Genese endet, fällt dem 
Nichts anheim.« (Beckett, 2000, S. 23) 

Die Werke stellen stets hegemoniale Weltentwürfe für einen argumen-
tativen Diskurs über die Möglichkeiten genuin ästhetischer Erfahrung 
dar, niemals nur hermetische Phantasien. Die immanente Erfassung die-
ser Entwürfe durch ein Publikum berührt immer auch die Grundlagen ei-
nes bestehenden Weltverständnisses, stets wird dieses dabei verunsichert. 
Das Politische der Kunst besteht in dieser nach öffentlicher Gültigkeit 
strebenden Verunsicherung. Um diese hegemonial artikulierte Weltver-
unsicherung theoretisch zu bestimmen, bedarf es aber einer Ergänzung 
von Chantal Mouffe durch Adornos Ästhetik, die, wie wir gehört ha-
ben, das autonome Werk als Form der überschreitenden Welterzeugung 
geltend macht. Mit Adorno lässt sich das Politische der Kunst als die 
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Aufgabe bestimmen, in öffentlich gültiger Weise je neu das Einverständ-
nis über den Wert von Kultur aufzuheben. Dies liefert auch den Schlüs-
sel dafür, sein Diktum, es sei barbarisch, nach Auschwitz noch Gedich-
te zu schreiben, nicht einfach nur als Verbot zu verstehen, sondern als 
Paradox. 
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